
§ 40b

Pau s ch a l i e r ung de r Lohn s t e u e r b e i b e s t immt en
Zukun f t s s i c h e r ung s l e i s t u ng en

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346)

(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den Zuwendungen zum
Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung an
eine Pensionskasse mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent der Zu-
wendungen erheben.

(2) 1Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden Zuwendungen des Ar-
beitgebers für den Arbeitnehmer 1752 Euro im Kalenderjahr übersteigen
oder nicht aus seinem ersten Dienstverhältnis bezogen werden. 2Sind
mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in der Pensionskasse versichert, so
gilt als Zuwendung für den einzelnen Arbeitnehmer der Teilbetrag, der
sich bei einer Aufteilung der gesamten Zuwendungen durch die Zahl der
begünstigten Arbeitnehmer ergibt, wenn dieser Teilbetrag 1752 Euro
nicht übersteigt; hierbei sind Arbeitnehmer, für die Zuwendungen von
mehr als 2148 Euro im Kalenderjahr geleistet werden, nicht einzubezie-
hen. 3Für Zuwendungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer aus
Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses erbracht hat, vervielfältigt
sich der Betrag von 1752 Euro mit der Anzahl der Kalenderjahre, in de-
nen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber bestan-
den hat; in diesem Fall ist Satz 2 nicht anzuwenden. 4Der vervielfältigte
Betrag vermindert sich um die nach Absatz 1 pauschal besteuerten Zu-
wendungen, die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das Dienst-
verhältnis beendet wird, und in den sechs vorangegangenen Kalenderjah-
ren erbracht hat.

(3) Von den Beiträgen für eine Unfallversicherung des Arbeitnehmers
kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 20
Prozent der Beiträge erheben, wenn mehrere Arbeitnehmer gemeinsam
in einem Unfallversicherungsvertrag versichert sind und der Teilbetrag,
der sich bei einer Aufteilung der gesamten Beiträge nach Abzug der Ver-
sicherungsteuer durch die Zahl der begünstigten Arbeitnehmer ergibt,
62 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt.

(4) In den Fällen des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 hat der Ar-
beitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz in Höhe von 15
Prozent der Sonderzahlungen zu erheben.

(5) 1§ 40 Absatz 3 ist anzuwenden. 2Die Anwendung des § 40 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 auf Bezüge im Sinne des Absatzes 1, des Absatzes 3
und des Absatzes 4 ist ausgeschlossen.
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A. Allgemeine Erläuterungen zu § 40b

Schrifttum: Hartmannn, Möglichkeiten der pauschalen Lohnsteuer bei Zukunftssiche-
rungsleistungen, Inf. 1994, 301; Korn, Steuervorteilhafte Abfindungsregelungen bei der
Auflösung von Arbeitsverhältnissen, KÖSDI 1996, 10532; Birk, Die Besteuerung der be-
trieblichen Altersversorgung – Reformbedarf und Gestaltungsmöglichkeiten des Gesetz-
gebers, DB 1999, 168; Birk, Verfassungsfragen der Neuregelung der betrieblichen Alters-
versorgung, BB 2002, 229; Wellisch, Steuerplanung bei der betrieblichen Altersvorsorge
in Deutschland, StuW 2003, 20; Eckerle, Die Reform der betrieblichen Altersversorgung
durch das Alterseinkünftegesetz, BB 2004, 2549; Horlemann, Überblick über das Alters-
einkünftegesetz, FR 2004, 1049; Horlemann, Steuerliche Neuregelungen des Altersein-
künftegesetzes, BetrAV 2004, 688; Albert, Vereinfachung bei der Lohnsteuer durch Typi-
sierung, Bochumer Schriften zum Steuerecht 2005, 139; Bick/Strohner, Grundzüge der
betrieblichen Altersversorgung nach dem Alterseinkünftegesetz, DStR 2005, 1033; Näth/
Wellisch, Änderungen bei der betrieblichen Altersvorsorge durch das Alterseinkünftege-
setz, BB 2005, 18; Arndt, Lohnsteuerliche Behandlung von Direktversicherungen, StBW
2010, 645; Bergkemper, Lohnzuwendungen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge,
FR 2011, 1043; Kirschenmann, Betriebliches Altersvorsorge – Aktuelle Übersicht zu gel-
tenden Rechtslage, BB 2011, 1687.

Verwaltungsregelungen: R 40b LStR, H 40b LStH; BMF v. 31.3.2010, BStBl. I 2010,
270.

I. Grundinformation zu § 40b

Bestimmte Zukunftssicherungsleistungen (zum Begriff s. Anm. 3) können im
Wege der LStPauschalierung mit gesetzlich festgelegten Steuersätzen besteuert
werden. Nach Abs. 1 ist eine Pauschalierung mit einem festen Steuersatz von
20 % für Zuwendungen an eine Pensionskasse möglich. Die Pauschalierungs-
möglichkeit wird durch die Pauschalierungsgrenzen in Abs. 2 eingeschränkt. Die
Pauschalierung ist ausgeschlossen, wenn die Aufwendungen des ArbG einen Be-
trag von 1 752 E übersteigen oder die Beiträge oder Zuwendungen nicht aus
dem ersten Dienstverhältnis des ArbN stammen. Erfolgt die Zuwendung zu-
gunsten mehrerer gemeinsam versicherter ArbN, ist für die Pauschalierungs-
grenze auf die durchschnittliche Zuwendungshöhe abzustellen (s. Anm. 46). Die
Pauschalierungsgrenze vervielfältigt sich, sofern die Beiträge und Zuwendungen
seitens des ArbG aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses geleistet
werden (s. Anm. 53). Eine weitere Pauschalierungsmöglichkeit sieht Abs. 3 für
Beiträge für eine Unfallversicherung vor, wenn mehrere ArbN gemeinsam in ei-
nem Unfallversicherungsvertrag versichert sind und der durchschnittliche Bei-
trag 62 E nicht überschreitet. Während dem ArbG in den Pauschalierungsfällen
der Abs. 1 und 3 ein Pauschalierungswahlrecht zusteht (s. Anm. 21), ist er nach
(Abs. 4) zur Pauschalierung verpflichtet, wenn er Sonderzahlungen an eine Ver-
sorgungseinrichtung gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 leistet. Der Pausch-
steuersatz beträgt 15 %.Hinsichtlich der Rechtsfolgen der Pauschalierung ver-
weist Abs. 5 für alle Pauschalierungsfälle auf § 40 Abs. 3 als Grundnorm. Satz 2
enthält eine gesetzliche Bestimmung zum Konkurrenzverhältnis der Pauschalie-
rung nach § 40b zu § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1.
Übergangsregelungen und Sondervorschriften im Rahmen der betrieblichen
Altersversorgung:

A. Allgemeine Erläuterungen Anm. 1 § 40b
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E § 52 Abs. 52b Sätze 1 und 2 sehen iVm. § 52 Abs. 6 eine Übergangsregelung für
Altfälle vor, für die eine Pauschalierung von Beiträgen für eine Direktversiche-
rung noch möglich ist.
E § 52 Abs. 52b Satz 3 sieht vor, dass § 40b Abs. 4 erstmals auf Sonderzahlun-
gen anzuwenden ist, die nach dem 23.8.2006 gezahlt werden.
E § 5 LStDV sieht besondere Aufzeichnungs-, Mitteilungs- und Aufbewah-
rungspflichten im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung vor, insbes. für
die Übergangsregelung für die Pauschalierung von Direktversicherungsbeiträ-
gen.

II. Rechtsentwicklung des § 40b

Zur Rechtsentwicklung der Pauschalierungsvorschriften allg. s. § 40 Anm. 2.
Vorläufer: Ihre ersten Vorläufer hat die Pauschalierungsvorschrift des § 40b in
zwei Erlassen des RdF v. 14.10.1940 (RStBl. 1940, 897) und v. 22.12.1941
(RStBl. 1941, 969). Zuweisungen eines ArbG an Pensions- oder Unterstützungs-
kassen konnten mit einem Pauschsteuersatz von 6 % besteuert werden; diente
die Zuweisung der Sanierung einer Pensionskasse, betrug der Steuersatz 3 %.
Nach Kriegsende blieb es zunächst bei der Regelung durch Verwaltungsanwei-
sungen, die nach der Einf. des § 40 durch das Gesetz zur Änderung strechtl.
Vorschriften v. 26.7.1957 (BStBl. I 1957, 356) aufgrund der darin enthalten Ver-
ordnungsermächtigung auf § 35b LStDV gestützt wurde.
BetrAVG v. 19.12.1974 (BGBl. I 1974, 3610; BStBl. I 1974, 530): § 40b erhielt
seine heutige Gestalt als Pauschalierungsvorschrift für bestimmte Zukunfts-
sicherungsleistungen; der gesetzliche Pauschsteuersatz betrug 10 %. Die Pau-
schalierungsmöglichkeit war zunächst auf die Beiträge des ArbG zu einer Di-
rektversicherung des ArbN und die Zuwendungen an eine Pensionskasse
beschränkt.
StReformG 1990 v. 25.7.1988 (BGBl. I 1988, 1093; BStBl. I 1988, 224): Der
StSatz wurde von 10 % auf 15 % angehoben, da sich der niedrige StSatz zu einer
übermäßigen StVergünstigung entwickelt hatte (BTDrucks. 100/88). Zugleich
wurde die Pauschalierungsgrenze des Abs. 2 wegen des Fortfalls des Zukunfts-
sicherungs-Freibetrags erhöht.
WoBauFG v. 22.12.1989 (BGBl. I 1989, 2408; BStBl. I 1989, 505) erstreckte die
Pauschalierungsmöglichkeit des § 40b auf die Beiträge zu einer Gruppenunfall-
versicherung der ArbN.
StÄndG 1991 v. 24.6.1991 (BGBl. I 1991, 1322; BStBl. I 1991, 665) stellte klar,
dass bei der Berechnung der Pauschalierungsgrenze des Abs. 3 die Versiche-
rungsteuer außer Ansatz bleibt.
JStG 1996 v. 11.10.1995 (BGBl. I 1995, 1250; BStBl. I 1995, 438): Ab VZ 1996
wurde der StSatz für alle Pauschalierungsfälle auf den noch heute gültigen StSatz
von 20 % angehoben.
StEuglG v. 19.12.2000 (BGBl. I 2000, 1790; BStBl. I 2001, 3): Anpassung der
Beträge in Abs. 2 und 3 in Folge der Währungsumstellung auf Euro; die Umstel-
lung erfolgte nicht exakt nach dem amtlichen Umstellungskurs von 1,95583, um
weiterhin „glatte“ Monatsbeträge beizubehalten.
AltEinkG v. 5.7.2004 (BGBl. I 2004, 1427; BStBl. I 2004, 554): In Abs. 1 wurde
in Satz 1 die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung von Beiträgen zu Direktver-
sicherungen gestrichen und der Kreis der begünstigten Zuwendungen an Pensi-
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onskassen auf solche Zuwendungen beschränkt, die nicht zum Aufbau einer ka-
pitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung dienen; ferner wurde Satz 2 auf-
gehoben. In Abs. 2 wurde der Ausschluss von Direktversicherungen redaktionell
nachvollzogen und ein neuer Satz 5 angefügt. Abs. 4 Satz 2 wurde redaktionell
an die Neufassung des Abs. 1 angepasst.
E Zeitlicher Anwendungsbereich: Die Änderungen durch das AltEinkG sind gem.
§ 52 Abs. 52b Satz 1 idF des AltEinkG grds. nur auf nach dem 31.12.2004 erteil-
te Versorgungszusagen (Neufälle) anzuwenden. Für Zusagen, die vor dem 1.1.
2005 erteilt wurden, besteht die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung auch wei-
terhin. Soweit die betreffenden Direktversicherungen auch in den Anwendungs-
bereich des § 3 Nr. 63 fallen, gilt dies aber gem. § 52 Abs. 52a Satz 2 nur, wenn
der ArbN gegenüber dem ArbG gem. § 52 Abs. 6 den Verzicht auf die StFrei-
heit erklärt hat. Zur Übergangsregelung s. Anm. 32.
JStG 2007 v. 13.12.2006 (BGBl. I 2006, 2878; BStBl. I 2007, 28): In Abs. 4 wur-
de ein neuer Pauschalierungstatbestand geschaffen. Der ArbG ist zur Pauscha-
lierung verpflichtet, wenn er Sonderzahlungen leistet, die nach § 19 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 Satz 2 als Arbeitslohn zu qualifizieren sind. Es besteht kein Pauschalie-
rungswahlrecht des ArbG. Die Pauschalierung nach Abs. 4 ist erstmals für Son-
derzahlungen anzuwenden, die nach dem 23.8.2006 (Datum des Kabinetts-
beschlusses) geleistet werden (§ 52 Abs. 52b Satz 3). Der bisherige Abs. 4 wurde
redaktionell umgegliedert in Abs. 5. Abs. 2 Satz 5 in der bisherigen Fassung wur-
de im Hinblick auf die Neuregelung gestrichen.

III. Bedeutung des § 40b

1. Steuersystematische und wirtschaftliche Bedeutung

Gesetzessystematik: Als Pauschalierungsvorschrift ist § 40b (wie § 40) dem
Abschn. „Steuererhebung“ zugeordnet und bildet damit eine Sondervorschrift
zum LStAbzugsverfahren. Es treten feste StSätze an die Stelle einer aufgrund
der individuellen Besteuerungsmerkmale des ArbN ermittelten Steuer. Hinsicht-
lich der Rechtsfolgen verweist Abs. 5 Satz 1 auf § 40 Abs. 3. Abs. 1 und 3 be-
gründen Wahlrechte, Abs. 4 führt zur Pauschalierungspflicht.
Abs. 5 Satz 2 enthält eine Sonderregelung zum Verhältnis zu § 40 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 (s. Anm. 78).
Förderung bestimmter Zukunftssicherungsleistungen:
E Förderwirkung des § 40b: Bei den Pauschsteuersätzen von 20 % (Abs. 1 und 3)
bzw. 15 % (Abs. 4) tritt eine Begünstigungswirkung ein, wenn der StSatz güns-
tiger ist als der individuelle StSatz. In den Fällen der Pflichtpauschalierung nach
Abs. 4 tritt keine Förderungswirkung ein, wenn beim ArbN bei individueller Be-
steuerung keine Steuerlast entstünde, weil der Grundfreibetrag nicht überschrit-
ten ist. Im Gegenteil kann es zu einer Steuerbelastung führen, wenn der ArbG
die Steuerlast auf den ArbN überwälzt (s. Anm. 15).
E Begriff der Zukunftssicherungsleistung: Der in der Überschrift des § 40b verwandte
Begriff der Zukunftssicherungsleistung wird im Gesetzestext selbst weder er-
wähnt noch definiert. Eine Definition der Zukunftssicherung enthält § 2 Abs. 2
Nr. 3 LStDV. Danach werden diejenigen Ausgaben als Zukunftssicherungsleis-
tungen dem Arbeitslohn zugerechnet, die ein ArbG leistet, um einen ArbN oder
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diesem nahestehende Personen für den Fall der Krankheit, des Unfalls, der In-
validität, des Alters oder des Todes abzusichern.
Vereinfachungszweck: Mit der geringer werdenden Bedeutung der För-
derungswirkung tritt der mit der Anwendung fester StSätze verbundene Verein-
fachungszweck zunehmend in den Vordergrund. Eine weitere Vereinfachung
liegt in der Abgeltungswirkung des Abs. 5 Satz 1 iVm. § 40 Abs. 3. In den Fällen
des Abs. 4 soll der Vereinfachungszweck darin liegen, dass bei Sonderzahlungen
zugunsten einer Vielzahl der Aufwand des ArbG für die Ermittlung der indivi-
duellen Steuerlast des ArbN gemindert wird und sich der Prüfungsaufwand für
die FinVerw. minimiert (BTDrucks. 16/2712).

2. Bedeutung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung

Die Bedeutung des § 40b für die betriebliche Altersversorgung besteht zum Teil
in der Schaffung strechtl. Rahmenbedingungen, die einen Anreiz für betriebliche
Versorgungssysteme schaffen sollen. Allerdings ist seit 2005 die Anreizwirkung
auf Zuwendungen zum Aufbau einer nichtkapitalgedeckten Altersversorgung an
eine Pensionskasse und die Beiträge für eine Unfallversicherung beschränkt. Im
Übrigen besteht die Bedeutung in der vereinfachten Besteuerung von Sonder-
zahlungen iSd. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2.

IV. Geltungsbereich des § 40b

Sachlicher Geltungsbereich: Die Pauschalierung der LSt nach § 40b ist nur
für die im Gesetz ausdrückl. genannten Zukunftssicherungsleistungen zulässig
(Abs. 1 und 3) bzw. verpflichtend (Abs. 4). Die Pauschalbesteuerung ist nur im
Bereich der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19) möglich. Bei anderen
Einkunftsarten kommt eine Pauschalierung nach § 40b nicht in Betracht.
Persönlicher Geltungsbereich: Die Pauschalierung ist sowohl bei unbeschr.
als auch bei beschr. stpfl. ArbN möglich. Die Durchführung der Pauschal-
besteuerung obliegt allein dem ArbG, der ArbN selbst kann im Verhältnis zum
FA keine pauschale Besteuerung von Zukunftssicherungsleistungen verlangen
(Einzelheiten s. Anm. 21). Zur Pauschalierung sind nur ArbG berechtigt, die
zum LStAbzug nach § 38 verpflichtet sind, da als Sonderform der LStErhebung
an § 38 angeknüpft wird.

V. Verhältnis des § 40b zu anderen Vorschriften

1. Verhältnis zu anderen lohnsteuerrechtlichen Vorschriften

a) Verhältnis zu den anderen Pauschalierungsvorschriften
Verhältnis zu § 40 Abs. 1 Nr. 1: Nach Abs. 5 Satz 2 ist die Anwendung des
§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 auf Bezüge des § 40b Abs. 1, 3 und 4 ausgeschlossen.
Dies gilt auch für die den Höchstbetrag des Abs. 2 übersteigenden Beträge. Hin-
gegen kann eine Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zugelassen wer-
den, wenn die Pauschalierungsvoraussetzungen nach § 40b nicht erfüllt sind
(Ahrend/Förster/Rössler, Steuerrecht der betrieblichen Altersversorgung
Teil 4 Rn. 245; s. auch Anm. 78).
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Verhältnis zu § 40 Abs. 1 Nr. 2: Hat der ArbG Aufwendungen zu Unrecht
nach § 40b pauschal versteuert, kann er hinsichtlich dieser Beträge eine Pau-
schalversteuerung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 vornehmen. Hat der ArbG den
Höchstbetrag des § 40b Abs. 2 übersteigende Beträge zu Unrecht pauschal ver-
steuert, wird durch die Anwendung des § 40 Abs. 1 Nr. 2 die Sperrwirkung des
Abs. 5 Satz 2 unterlaufen, da die nicht pauschalierungsfähigen Beträge wie die
sonstigen Bezüge iSd. § 40 Abs. 1 Nr. 1 nur mit dem nach § 40 Abs. 1 zu ermit-
telnden Pauschsteuersatz besteuert würden. Dennoch ist uE mangels eines ge-
setzlichen Ausschlusstatbestands die Pauschalierung dem Grunde nach zulässig.
In den Pauschalierungsfällen des Abs. 4 ist uE eine Pauschalversteuerung nach
§ 40 Abs. 1 Nr. 2 möglich, wenn der ArbG unzutreffend davon ausgeht, zur
Zwangspauschalierung verpflichtet zu sein. In diesem Fall liegt eine fehlerhafte
Pauschalierung und damit eine nicht vorschriftsmäßige Erhebung der LSt vor.
Alternativ kommt der Erl. eines Haftungsbescheids in Betracht.
Verhältnis zu § 40 Abs. 2: Die in § 40 Abs. 2 geregelten Pauschalierungsmög-
lichkeiten für bestimmte Arten sonstiger Bezüge kann der ArbG neben der Pau-
schalierung nach § 40b in Anspruch nehmen.
Verhältnis zu § 40a: Bei Teilzeitbeschäftigten iSd. § 40a ist eine Pauschalierung
von Zukunftssicherungsleistungen nicht ausgeschlossen. Weder § 40a noch
§ 40b enthalten einen entsprechenden Ausschlusstatbestand. Allerdings trägt der
ArbG das Haftungsrisiko, ob das Teilzeitarbeitsverhältnis als erstes Dienstver-
hältnis iSd. Abs. 2 Satz 1 anzusehen ist (BFH v. 8.12.1989 – VI R 165/86,
BStBl. II 1990, 398).

b) Verhältnis zum Regelbesteuerungsverfahren
Pauschalierungswahlrecht des Arbeitgebers in den Fällen von Abs. 1 und
3: Dem ArbG steht es frei, ob er Aufwendungen für die Zukunftssicherung des
ArbN pauschal versteuert oder sie als Arbeitslohn nach den allg. Vorschriften
im Regelbesteuerungsverfahren dem LStAbzug unterwirft (s. Anm. 21). Macht
der ArbG von seinem Pauschalierungswahlrecht Gebrauch, bleiben die pauschal
besteuerten Bezüge bei der individuellen Veranlagung des ArbN außer Ansatz.
Überschreiten der Höchstbeträge des Abs. 2: Übersteigen die Aufwendun-
gen des ArbG für dem Grunde nach pauschalierungsfähige Leistungen die
Höchstbeträge des Abs. 2, können nur die Zuwendungen bis zum Höchstbetrag
pauschal versteuert werden. Die übersteigenden Beträge sind wegen Abs. 5
Satz 2 dem Regelbesteuerungsverfahren zu unterwerfen, sofern nicht die Vo-
raussetzungen des § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erfüllt sind (s. Anm. 6).
Pauschalierungspflicht in den Fällen des Abs. 4: Leistet der ArbG Sonder-
zahlungen iSd. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2, ist die Anwendung des Regel-
besteuerungsverfahrens ausgeschlossen, da der ArbG die LSt mit einem Pausch-
steuersatz zu erheben hat.

2. Verhältnis zu § 3

Verhältnis zu § 3 Nr. 55: § 3 Nr. 55 regelt die StFreiheit der Übertragung von
Versorgungsanwartschaften, sog. Portabilität, wenn der ArbN bei einem Wech-
sel des ArbG den Wert der vom bisherigen ArbG erworbenen Altersversorgung
(Übertragungswert) zum neuen ArbG mitnimmt (s. § 3 Nr. 55 Anm. 2 ff.). Sind
die Voraussetzungen erfüllt, liegt kein stpfl. Arbeitslohn vor. Damit entfällt auch
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die Notwendigkeit einer Pauschalbesteuerung (BMF v. 31.3.2010, BStBl. I 2010,
270 – Tz. 282 ff.).
Verhältnis zu § 3 Nr. 56: Nach § 3 Nr. 56 sind stfrei geleistete Zuwendungen
des ArbG nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 aus einem ersten Dienstverhältnis
an eine Pensionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen
Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts-
oder Hinterbliebenenversorgung in Form einer Rente oder eines Auszahlungs-
plans iSd. Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes vorgesehen ist. Die
StFreiheit ist derzeit auf 1 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen
Rentenversicherung beschränkt. Der Höchstbetrag erhöht sich ab dem 1.1.2014
auf 2 %, ab 1.1.2020 auf 3 % und ab dem 1.1.2025 auf 4 %. Dabei werden die
nach § 3 Nr. 63 Sätze 1, 3 oder 4 stfreien Zuwendungen angerechnet (s. im Ein-
zelnen § 3 Nr. 56 Anm. 2 ff.).
Die StBefreiung tritt kraft Gesetzes ein; es besteht kein Wahlrecht, die Zahlun-
gen insgesamt als stpfl. zu behandeln. Nur soweit die Voraussetzungen der StBe-
freiung nicht erfüllt sind oder der stfreie Höchstbetrag überschritten wird, bleibt
die Pauschalierungsmöglichkeit des § 40b Abs. 1 und 2 erhalten.
Verhältnis zu § 3 Nr. 62: Nach § 3 Nr. 62 sind ua. Zuschüsse des ArbG zu den
Aufwendungen des ArbN für eine Lebensversicherung stfrei, wenn der ArbN
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit
worden ist. Gleiches gilt für die Beiträge des ArbG zu einer Pensionskasse, wenn
der ArbN bei diesem ArbG nicht im Inland beschäftigt ist und der ArbG keine
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung im Inland leistet (s. § 3 Nr. 62
Anm. 2 ff.). Die Pauschalierung nach § 40b ist insoweit entbehrlich.
Verhältnis zu § 3 Nr. 63: Soweit die Voraussetzungen der StBefreiung erfüllt
sind (s. dazu § 3 Nr. 63 Anm. 2 ff.), ist die Pauschalierung ausgeschlossen, da die
Anwendung des § 40b Abs. 1 und 2 nur bei Zuwendungen an eine nicht kapital-
gedeckte betriebliche Altersversorgung in Betracht kommt. Deshalb ist eine
Pauschalierung auch dann nicht möglich, wenn die Beiträge zu einer umlage-
finanzierten Pensionskasse die Grenze von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze
in der allgemeinen Rentenversicherung übersteigen.

3. Verhältnis zu § 4c

§ 4c regelt die Voraussetzungen, unter denen Zuwendungen des ArbG an Pensi-
onskassen als BA abgezogen werden können. Der Begriff der Pensionskasse in
§ 4c und § 40b ist identisch. Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen des
BA-Abzugs erfüllt sind, kommt eine Pauschalversteuerung nur unter den Vo-
raussetzungen des § 40b in Betracht.

4. Verhältnis zum Sonderausgabenabzug (§ 10 Abs. 1 Nr. 2)

Unzulässigkeit des Sonderausgabenabzugs: Die mit der Übernahme der
Steuer durch den ArbG verbundene Abgeltungswirkung nach § 40b Abs. 5
Satz 1 iVm. § 40 Abs. 3 Satz 3 erfasst auch die Berechtigung zum WK- und SA-
Abzug. Da der SA-Abzug Teil der Veranlagung ist, ist § 40 Abs. 3 Satz 3 so aus-
zulegen, dass Arbeitslohnteile, die einer Pauschalversteuerung unterlagen, nicht
mehr zum SA-Abzug berechtigen (glA Krüger in Schmidt XXXI. § 40b Rn. 13;
aA Trzaskalik in KSM, § 40b Rn. A 4). Dies gilt auch, wenn der ArbN die pau-
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schale LSt im Innenverhältnis zum ArbG zu tragen hat, da die strechtl. Folgen
der Pauschalierung unabhängig von zivilrechtl. Vereinbarungen über eine Über-
wälzung der Steuer auf den ArbN eintreten.

5. Verhältnis zu § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2

Die Pauschalierung gem. Abs. 4 ist durch Rechtsverweis eng mit § 19 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 Satz 2 verknüpft. Danach gehören bestimmte Sonderzahlungen
zum Arbeitslohn, die der ArbG neben den laufenden Zahlungen an eine Versor-
gungseinrichtung leistet (s. dazu § 19 Anm. 333 ff.; Bergkemper, FR 2011, 1043).
Voraussetzung ist, dass die Sonderzahlung geleistet wird anlässlich des Ausschei-
dens aus einer nicht kapitalgedeckten Pensionskasse, des Wechsels von einer
nicht kapitalgedeckten zu einer anderen nicht kapitalgedeckten Versorgungsein-
richtung, der Umstellung auf Kapitaldeckung oder der Systemumstellung einer
nicht kapitalgedeckten Pensionskasse auf der Finanzierungs- oder Leistungssei-
te, die der Finanzierung der zum Zeitpunkt der Systemumstellung bestehenden
Versorgungsverpflichtungen oder -anwartschaften dient. Um die Steuererhe-
bung zu erleichtern, ist – im Gegensatz zu den Pauschalierungsfällen der Abs. 1
und 3 – eine Pauschalierungspflicht vorgesehen (s. Anm. 70).

6. Verhältnis zu § 22 Nr. 5

§ 22 Nr. 5 unterwirft ua. Leistungen aus Pensionsfonds, Pensionskassen und Di-
rektversicherungen der nachgelagerten Besteuerung. Erfasst sind nur Leistungen
in der Auszahlungsphase, soweit die Beiträge oder Zuwendungen in der Anspar-
phase stfrei waren (§ 3 Nr. 63 und 66) oder nach § 10a oder dem Abschn. XI
EStG (Sonderausgabenabzug und Altersvorsorge) gefördert wurden oder die
Leistungsansprüche durch stfreie Zuwendungen nach § 3 Nr. 56 erworben wur-
den. Daraus folgt, dass Zuwendungen des ArbG zur Zukunftssicherung, die
nach § 40b pauschal und damit bereits vorgelagert besteuert wurden, in der Aus-
zahlungsphase weiterhin stfrei bleiben. Liegen den Leistungen in der Auszah-
lungsphase teilweise stfreie und bereits pauschal besteuerte Beiträge zugrunde,
richtet sich der Umfang der Besteuerung nach dem Verhältnis der stl. Behand-
lung in der Ansparphase. Auf diese Weise wird eine Doppelbesteuerung in An-
spar- und Auszahlungsphase vermieden.

7. Verhältnis zu den Vorschriften des BetrAVG

Die Regelungen des BetrAVG sind bei der Auslegung des § 40b zu berücksichti-
gen (Trzaskalik in KSM, § 40b Rn. A 3). Dies gilt sowohl für den Personenkreis,
bei dem eine Pauschalierung möglich ist, als auch für die Arten der begünstigten
Zuwendungen, soweit sie im BetrAVG erwähnt sind.

8. Verhältnis zu den Vorschriften der Sozialversicherung

Nach § 40b pauschal besteuerte Bezüge sind grds. nicht sozialversicherungs-
pflichtig, wenn sie zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 und 4a Sozialversicherungsentgeltverordnung – SvEV). Dies
gilt auch für eine Lohnerhöhung, die für Beitragszahlungen verwendet wird,
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oder wenn eine Barlohnumwandlung vorliegt (BSG v. 14.7.2004 – B 12 KR
10/02 R, BFH/NV 2005, Beil. 1, 75; LSG Ba.-Württ. v. 3.5.2005 – L 11 R
561/05, juris). Dies gilt auch, wenn der ArbN die pauschale LSt im Verhältnis
zum ArbG trägt (sog. Überwälzung, BSG v. 21.8.1997 – 12 RK 44/96, BB 1998,
1216). § 1 Abs. 1 Satz 3 und 4 SvEV enthalten eine – auf die Höhe der späteren
Versorgung bezogene – Einschränkung der Beitragsfreiheit. Danach sind die an
sich beitragsfreien Beiträge und Zuwendungen iHv. 2,5 % des für ihre Bemes-
sung maßgebenden Entgelts dem Arbeitsentgelt zuzurechnen, wenn die Versor-
gungsregelung mindestens bis zum 31.12.2000 – vor der Anwendung etwaiger
Nettobegrenzungsregelungen – eine allg. erreichbare Gesamtversorgung iHv.
75 % des gesamtversorgungsfähigen Entgelts und nach Eintritt des Versor-
gungsfalls eine Anpassung nach Maßgabe der Entwicklung der Arbeitsentgelte
im Bereich der entsprechenden Versorgungsregelung oder gesetzlicher Versor-
gungsbezüge vorgesehen hat.
Mit der Abschaffung der Pauschalierungsmöglichkeit bei Direktversicherungen
ab dem VZ 2005 finden die Grundsätze – abgesehen von der Übergangsrege-
lung (s. Anm. 32) – nur noch bei Zuwendungen an Pensionskassen Anwendung.

9. Verhältnis zum Arbeitsrecht

Die in § 40b Abs. 5 Satz 1 iVm. § 40 Abs. 3 geregelte Verpflichtung des ArbG,
die pauschale LSt zu übernehmen, ist ausschließlich strechtl. Natur. Damit ist
der ArbG zur Überwälzung berechtigt, wenn keine anderen zivilrechtl. Verein-
barungen vorliegen. Dem kann der ArbN entgegenwirken, indem er in den Pau-
schalierungsfällen des Abs. 1 und Abs. 3 vom ArbG die Durchführung des Re-
gelbesteuerungsverfahrens verlangt.
Der ArbG kann sich zivilrechtl. zur Pauschalierung verpflichten. Kommt er die-
ser Verpflichtung nicht nach, ist dies strechtl. ohne Bedeutung. Allerdings kann
der ArbN die Verpflichtung des ArbG, das Pauschalierungsverfahren durch-
zuführen und die pauschale LSt zu übernehmen, arbeitsgerichtlich durchsetzen
(LAG Frankfurt/Main v. 27.6.2001 – 8 Sa 926/00, ARST 2002, 148).
Im Fall der Pauschalierung nach Abs. 4 ist der ArbG gesetzlich zur Pauschalie-
rung verpflichtet. Der ArbN hat damit keine Möglichkeit, im Verhältnis zum
ArbG auf die Durchführung des Regelbesteuerungsverfahrens hinzuwirken. Zu-
lässig ist aber auch in diesen Fällen eine Überwälzung der Steuerlast auf den
ArbN, und zwar auch dann, wenn den ArbN ansonsten keine Steuerlast trifft,
zB weil seine Einkünfte den Grundfreibetrag unterschreiten.

10. Verhältnis zu kirchensteuerrechtlichen Regelungen

Wird die LSt nach § 40b pauschaliert, so ist auch die KiSt mit einem Pauschsteu-
ersatz zu erheben. Zu den Einzelheiten der KiStPauschalierung s. Anm. 77 und
§ 40 Anm. 62–64; dort auch zu den Bedenken der KiStErhebung in den Pau-
schalierungsfällen des Abs. 4.
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11. Verhältnis zum Solidaritätszuschlag

Auf die pauschale LSt ist der Solidaritätszuschlag zu erheben. Der Zuschlagsatz
beträgt 5,5 % der auf den Arbeitslohn zu erhebenden pauschalen LSt. Dies gilt
auch, wenn der ArbN die pauschale LSt im Verhältnis zum ArbG trägt.

Einstweilen frei.

VI. Verfahrensfragen zu § 40b

Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers: Nach § 40b pauschal besteuerte
Bezüge sowie die darauf entfallende LSt hat der ArbG auf dem Lohnkonto des
ArbN zu erfassen (§ 41 Abs. 1). Die Aufzeichnungserleichterungen nach § 4
Abs. 2 Nr. 8 Sätze 2–4 LStDV kommen bei der Pauschalierung nach § 40b nicht
zur Anwendung, so dass insbes. die Führung eines Sammelkontos unzulässig ist.
Wird die Pauschalierung aufgrund eines Durchschnittsbetrags (Abs. 2 Satz 2, s.
Anm. 41) durchgeführt, ist dieser auf dem jeweiligen Lohnkonto der betroffenen
ArbN zu vermerken (R 41 Abs. 1 LStR).
Zusätzlich sieht § 5 Abs. 1 Nr. 2 LStDV für die sog. Altfälle, in denen Beiträge
zu Direktversicherungen bei Versorgungszusagen, die bis zum 31.12.2004 erteilt
wurden, weiterhin pauschal besteuert werden sollen, besondere Aufzeichnungs-
pflichten vor. Aufzuzeichnen ist die Verzichtserklärung des ArbN nach § 52
Abs. 6, mit der er auf die Anwendung des § 3 Nr. 63, also auf die StFreiheit der
Beitragsleistungen für Direktversicherungen verzichtet. Bei einem ArbG-Wech-
sel ist zusätzlich die Erklärung des ehemaligen ArbG aufzuzeichnen, dass die
Versorgungszusage vor dem 1.1.2005 erteilt und dass diese bis zur Übernahme
nicht als Versorgungszusage iSd. § 3 Nr. 63 Satz 3 behandelt wurde.
Mitteilungspflichten des Arbeitgebers: Spätestens zwei Monate nach Ablauf
des Kj. hat der ArbG der Versorgungseinrichtung (Pensionsfonds, Pensionskas-
se, Direktversicherung), die für ihn die kapitalgedeckte betriebliche Altersversor-
gung durchführt, ua. die Beträge für jeden ArbN mitzuteilen, die nach § 40b in
der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung pauschal besteuert wurden. Die Mit-
teilungspflicht entfällt nur, wenn die Versorgungseinrichtung die stl. Behandlung
der Beiträge kennt oder diese aus den vorliegenden Daten feststellen kann und
dies dem ArbG mitgeteilt wurde.
Verwaltungsverfahren:
E Wahlrecht zur Pauschalierung nach Abs. 1 und 3: Die Entscheidung, ob die Zu-
kunftssicherungsleistungen pauschal besteuert werden sollen, trifft der ArbG.
Allerdings kann das FA die Pauschalierung untersagen und den ArbG ggf. im
Haftungswege in Anspruch nehmen, wenn sich, zB nach einer Außenprüfung,
herausstellt, dass die Voraussetzungen für die Pauschalierung nicht vorgelegen
haben. Bei fehlerhafter Pauschalierung kommt dann eine Versteuerung nach
§ 40 Abs. 1 Nr. 2 in Betracht (s. Anm. 6), die allerdings von der Zustimmung
des ArbG abhängig ist (s. § 40 Anm. 15). Entscheidet sich der ArbG für die Pau-
schalierung, wird dies regelmäßig durch die Anmeldung und Abführung der pau-
schalen LSt dokumentiert. Zuständig ist das BetriebsstättenFA.
E Pflicht zur Pauschalierung nach Abs. 4: Sonderzahlungen iSv. § 19 Abs. 1 Nr. 3
Satz 2 sind durch den ArbG stets pauschal zu versteuern. Ein Pauschalierungs-
wahlrecht steht dem ArbG nicht zu. Sind die Tatbestandsvoraussetzungen der
Pauschalierung nach Abs. 4 nicht erfüllt und nimmt der ArbG gleichwohl eine
Pauschalversteuerung vor, ist die Pauschalierung fehlerhaft. Liegt in der Zuwen-
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dung gleichwohl Arbeitslohn, kommt eine Versteuerung nach § 40 Abs. 1 Nr. 2
oder die Anwendung des Regelbesteuerungsverfahrens in Betracht. Ist die Zu-
wendung nicht als Arbeitslohn zu qualifizieren, ist die StFestsetzung zu ändern.
Steuerfestsetzung: Die vom ArbG einzureichende StAnmeldung gilt als
StFestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§§ 167, 168 AO), so dass
sie grds. im Rahmen der Festsetzungsfrist jederzeit geändert werden kann. Der
ArbG kann bereits abgegebene LStAnmeldungen nach § 41c ändern. Liegen die
Voraussetzungen dieser Änderungsvorschrift nicht vor, kann der ArbG entwe-
der einen Antrag auf Änderung nach § 164 Abs. 2 Satz 2 AO stellen oder eine
berichtigte LStAnmeldung abgeben; eine Änderung nach § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO
kommt grds. nicht in Betracht, und zwar auch dann nicht, wenn die Pauschalie-
rungsvoraussetzungen erst mit einer im Folgejahr erfolgenden Genehmigung er-
füllt sind (BFH v. 26.1.2006 – VI R 2/03, BFH/NV 2006, 1045; aA Schl.-Holst.
FG v. 27.11.2002 – 2 K 128/02, EFG 2003, 506 – Vorinstanz). Allerdings ist
das FA berechtigt, eine zunächst akzeptierte StAnmeldung nach § 164 Abs. 2
AO – auch zugunsten des ArbG – zu ändern (BFH v. 23.10.1992 – VI R 65/91,
BStBl. II 1993, 844). Soweit ein Pauschalierungswahlrecht besteht (Abs. 1 und
3), darf die Grenze zu einer unzulässigen Zwangspauschalierung nicht über-
schritten werden. Dies wäre zB der Fall, wenn das FA weitere ArbN oder zu-
sätzliche Beträge in die Pauschalierung einbezieht. Deshalb werden im Regelfall
nur reine Berechnungsfehler zu einer Änderung durch das FA berechtigen. Will
der ArbG aufgrund der vom FA ermittelten Steuer an der Pauschalierung nicht
festhalten, ist im Einspruchsverfahren gegen den Pauschalierungsbescheid zu
prüfen, inwieweit der ArbG an seine ursprüngliche Entsch. für die Pauschalie-
rung gebunden ist.
Rückzahlung von Arbeitslohn: Beitragsrückzahlungen an den ArbG können
nur dann als Rückzahlung von Arbeitslohn zu einem Erstattungsanspruch des
ArbG auf von ihm gezahlte pauschale LSt auslösen, wenn mit der Rückzahlung
zugleich ein Abfluss oder Aufwand des ArbN vorliegt und sich die Rückzahlung
als actus contrarius der Lohnzahlung darstellt, zB bei fehlerhaften Beitragszah-
lungen oder einer Rückabwicklung der Zukunftssicherungsleistung. Demnach
entsteht kein Erstattungsanspruch, wenn dem ArbG Gewinnausschüttungen
des Trägers zufließen (BFH v. 12.11.2009 – VI R 20/07, BStBl. II 2010, 845, s.
Anm. 28), der ArbG in Insolvenz fällt (BFH v. 5.7.2007 – VI R 58/05, BStBl. II
2007, 774) und auch bei einem ganzen oder teilweisen Verlust der Versorgungs-
ansprüche (Krüger in Schmidt XXXI. § 40b Rn. 5; offen gelassen von BFH v.
5.7.2007 – VI R 58/05, BStBl. II 2007, 774; die gegenteilige Ansicht der Fin-
Verw. in R 40b.1 Abs. 13–15 ist überholt). Dem liegt der zutreffende Gedanke
zugrunde, dass die Begr. der Ansprüche durch Beitragszahlungen vom weiteren
Schicksal der Ansprüche zu unterscheiden ist. Nach der Beitragszahlung besteht
kein Veranlassungszusammenhang mehr mit dem Arbeitsverhältnis (vgl. FG
Köln v. 25.3.2009 – 12 K 5166/04, EFG 2009, 1394, rkr.). Deshalb bleiben so-
wohl Zahlungen aufgrund der Rechtsbeziehung zum Träger der Versorgung als
auch (Teil-)Verluste von Anwartschaften lstl. ohne Auswirkungen.
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B. Erläuterungen zu Abs. 1:
Lohnsteuerpauschalierung bei Zuwendungen

an eine Pensionskasse

I. Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Pauschalierung mit
20 % bei Zuwendungen an eine Pensionskasse

1. Pauschalierungsfähige Zuwendungen

Abs. 1 lässt die LStPauschalierung mit einem festen StSatz von 20 % für Zuwen-
dungen zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung
an eine Pensionskasse zu.
Die Pauschalierungsmöglichkeit für Beiträge an eine Direktversicherung ist ab
VZ 2005 entfallen. Für sog. „Altfälle“, bei denen die Versorgungszusage vor
dem Inkrafttreten der Neuregelung erteilt wurde, gilt eine Übergangsregelung (s.
Anm. 32).

2. Pauschalierungswahlrecht des Arbeitgebers („kann“)

Die Ausübung des Pauschalierungswahlrechts (s. Anm. 7) bedarf keiner beson-
deren Form. Es reicht aus, wenn der ArbG die pauschale LSt anmeldet und an
das FA abführt. Erbringt er für mehrere ArbN Aufwendungen für Zukunfts-
sicherungsleistungen, steht ihm frei, bei welchen der ArbN er die Pauschalver-
steuerung wählt.
Änderung des Wahlrechts: Der ArbG ist an seine Wahl zur Durchführung der
Pauschalierung grds. gebunden. Er kann uE seine Wahl nicht mehr rückgängig
machen, wenn sich die Rückgängigmachung als rechtsmissbräuchlich darstellt
oder sofern die StFestsetzung wirksam geworden ist (BFH v. 21.9.1990 – VI R
97/86, BStBl. II 1991, 262; v. 5.3.1993 – VI R 79/91, BStBl. II 1993, 692). Übt
der ArbG sein Wahlrecht mit der Anmeldung und Abführung der pauschalen
LSt aus, ist eine Änderung des Wahlrechts mit dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der StAnmeldung ausgeschlossen. Nur wenn das FA von der LStAn-
meldung zu Lasten des ArbG abweicht oder eine StAnmeldung, der zunächst
zugestimmt wurde, ändert, hat der ArbG die Möglichkeit, sich von der Pauscha-
lierung zu lösen (s. Anm. 19).
Zeitpunkt der Pauschalierung: Die Ausübung des Pauschalierungswahlrechts
erfolgt im Regelfall durch Anmeldung und Abführung der pauschalen LSt (vgl.
§ 41a), ggf. auch durch Abgabe berichtigter Anmeldungen oder im Wege eines
Antrags auf Änderung der StAnmeldung nach § 164 Abs. 2 AO ändern. Sind die
Anmeldungen für die LStAnmeldungszeiträume, in denen die Zukunftssiche-
rungsleistungen erbracht wurden, bereits bestandskräftig, scheidet eine Nach-
holung des Wahlrechts aus (vgl. BFH v. 21.1.1992 – VIII R 72/87, BStBl. II
1992, 958 [960]). Waren die Beträge im Rahmen der Veranlagung des ArbN be-
reits berücksichtigt worden, führt die Nachholung des Wahlrechts dazu, dass
diese Beträge wegen § 40b Abs. 5 Satz 1 iVm. § 40 Abs. 3 Sätze 3 und 4 zu Un-
recht in die Berechnung der individuellen ESt. einbezogen wurden. Entspre-
chende StFestsetzungen beim ArbN sind zu ändern (vgl. BFH v. 18.1.1991 – VI
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B 140/89, BStBl. II 1991, 309, zum umgekehrten Fall der Aufhebung einer Pau-
schalierung).

Einstweilen frei.

3. Zuwendungen zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen
Altersversorgung

a) Zuwendungen
Zuwendungsbegriff: Es muss sich um Zahlungen, zB in Gestalt von Beiträgen
des Trägerunternehmens (= ArbG) an die Kasse handeln. Der Begriff der Zu-
wendung ist mit dem Beitragsbegriff in § 3 Nr. 63 EStG identisch.
Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung: Die
Pauschalierung bei Zuwendungen an eine Pensionskasse ist nur zulässig, wenn
sie dem Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung die-
nen (s. § 3 Nr. 56 Anm. 4). Damit können also bei nach dem 31.12.2004 erteilten
Versorgungszusagen nur umlagefinanzierte Modelle der betrieblichen Altersvor-
sorge pauschal versteuert werden. Modelle der kapitalgedeckten betrieblichen
Altersvorsorge werden nur noch im Rahmen der StBefreiung des § 3 Nr. 63 und
der Übergangsregelung (s. Anm. 32) erfasst.
Pauschalierungsfähige Zuwendungen iSd. des § 40b liegen vor, wenn die
Zuwendungen zugleich als Arbeitslohn beim ArbN zu qualifizieren sind. Dies
richtet sich nach den Grundsätzen, die der BFH zur Beurteilung der Arbeits-
lohnqualität von Zukunftssicherungsleistungen entwickelt hat. Maßgeblich ist
danach, ob dem ArbN gegen die Versorgungseinrichtung, an den der ArbG die
Beiträge leistet, ein unmittelbarer und unentziehbarer Rechtsanspruch auf die
Leistung zusteht (stRspr., vgl. BFH v. 7.5.2009 – VI R 8/07, BStBl. II 2010, 194,
mwN; § 3 Nr. 56 Anm. 2). Ohne Belang ist, ob der ArbG die Aufwendungen
nach § 4c als BA abziehen kann (vgl. BFH v. 25.1.2003 – XI R 10/02, BStBl. II
2003, 599; FG Düss. v. 11.4.2002 – 11 K 2247/98 F, EFG 2002, 1020, rkr.).
Begünstigte Zuwendungen sind diejenigen, die erfolgen
– zur Erfüllung einer in der Satzung oder im Geschäftsgangplan der Kasse fest-
gelegten Verpflichtung,

– aufgrund einer Anordnung der Versicherungsaufsichtsbehörde,
– zur Abdeckung von Fehlbeträgen bei der Kasse,
– durch Übernahme von Verwaltungskosten der Pensionskasse durch das Trä-
gerunternehmen (FG Ba.-Württ. v. 7.2.2000 – 12 K 86/98, EFG 2000, 495,
rkr.).

Unerheblich ist, ob es sich um laufende oder einmalige Zahlungen handelt.
Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Kasse ihren Sitz oder ihre Geschäfts-
leitung im In- oder Ausland hat (R 40b.1 Abs. 4 LStR). Voraussetzung ist aller-
dings stets, dass der ArbG die Zuwendung aufgrund einer eigenen Verpflichtung
gegenüber der Kasse tätigt. Erbringen neben dem ArbG auch die ArbN selbst
Leistungen gegenüber der Kasse, können diese nur unter den Voraussetzungen
einer Barlohnumwandlung (s. Anm. 32 ff. zur Übergangsregelung bei Direktver-
sicherungen) pauschal versteuert werden (BFH v. 29.4.1991 – VI R 61/86,
BStBl. II 1991, 647).
Zuwendungen zur Bildung der Solvabilitätsspanne, die das Trägerunternehmen
an eine Pensionskasse leistet, gehören nicht zum Arbeitslohn, so dass diese Be-
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träge auch nicht der Pauschalbesteuerung unterliegen. Dies folgt daraus, dass die
Solvabilitätsspanne nicht aus Prämienzahlungen der Versicherten gebildet wird
und daher die Zahlungen des Trägerunternehmens nicht Beitragsleistungen der
ArbN gleichgestellt werden können (BFH v. 12.9.2001 – VI R 154/99, BStBl. II
2002, 22).
Barlohnumwandlung: Die Zuwendungen können zusätzlich zum geschuldeten
Arbeitslohn oder aufgrund entsprechender Vereinbarungen mit dem ArbN an
Stelle des geschuldeten Barlohns erbracht werden, sofern der ArbG Schuldner
der Zuwendungen bleibt (BFH v. 29.4.1991 – VI R 61/88, BStBl. II 1991, 647;
BAG v. 26.6.1990 – 3 AZR 641/88, DB 1990, 2475). Dies gilt auch, wenn der
Barlohn so weit herabgesetzt wird, dass aus der Barlohnkürzung nicht nur die
Zukunftssicherungsleistung, sondern zugleich die pauschale Steuer finanziert
werden kann. Zulässig ist die Barlohnkürzung bei Sonderzahlungen, wenn der
Teil der Sonderzahlung betroffen ist, der auf die bereits abgelaufenen Monate
entfällt (H 40b.1 „Barlohnkürzung“ LStH). Dies setzt voraus, dass der Anspruch
auf die Sonderzahlung zeitanteilig nach Monaten entsteht. In Folge der Barlohn-
umwandlung mindert sich die Bemessungsgrundlage der dem Regelbesteue-
rungsverfahren unterliegenden Bezüge in Höhe der der Pauschalbesteuerung un-
terworfenen Beträge.
Beitragsaufbringung durch Gewinnanteile/Gewinnausschüttungen: Wer-
den die vom ArbG für die Zukunftssicherung aufzubringenden Beträge dadurch
vermindert, dass entstandene Gewinn- oder Überschussanteile mit fälligen Prä-
mien verrechnet werden, stellt der ermäßigte Betrag die Bemessungsgrundlage
der pauschalen LSt dar (R 40b.1 Abs. 7 Satz 2 LStR). Die Verrechnung ist keine
Rückzahlung von Arbeitslohn (s. dazu Anm. 19), da die Beitragsminderung ihre
Grundlage nicht in einer Rückgewähr (pauschal) versteuerter Lohnbestandteile,
sondern in der vom Arbeitsverhältnis zwischen ArbG und ArbN losgelösten
Rechtsbeziehung zwischen ArbG und Versorgungseinrichtung/Versicherung
hat. Die Beitragsermäßigung stellt sich damit nicht als „actus contrarius“ zu ei-
ner früheren Beitragsleistung dar. Das Gleiche gilt auch, wenn anstelle der Ver-
rechnung mit laufenden Beiträgen eine Ausschüttung an den ArbG erfolgt. Da-
raus folgt, dass dem ArbG kein Anspruch auf Rückzahlung von pauschaler LSt
im Hinblick auf die in der Vergangenheit gezahlten Beiträge zusteht (vgl. BFH
v. 12.11.2009 – VI R 20/07, BStBl. II 2010, 845; Eisgruber in Kirchhof XI.
§ 40b Rz. 6 mwN; Krüger in Schmidt, § 40b Anm. 5).
Beitragsaufbringung durch freigewordene Deckungsmittel: Verwendet der
ArbG durch Ausscheiden von ArbN aus einer Gruppenversicherung frei wer-
dende Deckungsmittel infolge einer Vereinbarung mit dem VU oder dem Be-
triebsrat zur Aufstockung der Versorgungsleistungen der verbliebenen ArbN, ist
die entsprechende Zuweisung an die Versicherung keine neue Arbeitslohnzah-
lung, sofern der ArbG keinen Anspruch auf Rückzahlung der LSt geltend ge-
macht hat (BFH v. 30.7.1993 – VI R 26/91, BFH/NV 1994, 166).

b) Pensionskasse
Da das EStG keine Begriffsbestimmung enthält, ist der Begriff der Pensionskas-
se für § 40b ebenso wie für § 4c unter Einbeziehung der Definition des § 1b
Abs. 3 Satz 1 BetrAVG auszulegen. Danach ist Pensionskasse eine der betriebli-
chen Altersversorgung dienende rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die dem
ArbN oder seinen Hinterbliebenen auf ihre Leistungen einen Rechtsanspruch
gewährt. Über diese Begriffsbestimmung hinaus gehören aber aus Gründen der
Gleichbehandlung von ArbN des privaten und des öffentlichen Dienstes auch
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die nichtrechtsfähigen unselbständigen Zusatzversorgungseinrichtungen des öf-
fentlichen Dienstes zu den nach Abs. 1 Satz 1 begünstigten Pensionskassen (R
40b.1 Abs. 4 Satz 1 LStR; BFH v. 22.9.1995 – VI R 52/92, BStBl. II 1996, 136;
§ 3 Nr. 56 Anm. 4). Die Deutsche Rentenversicherung Bund (www.deutsche-
rentenversicherung-bund.de, früher: BfA) ist keine Pensionskasse, so dass Nach-
versicherungsbeiträge nicht pauschal versteuert werden können (BFH v. 25.1.
1989 – I R 89/84, BFH/NV 1989, 577). Eine Pensionskasse kann von einem
oder mehreren Unternehmen oder ArbG des öffentlichen Dienstes getragen
werden. Dabei können auch rechtl. selbständige Unternehmen unterschiedlicher
Wirtschaftszweige eine Pensionskasse tragen (sog. Gruppenpensionskasse).
Möglich ist ferner eine einheitliche Pensionskasse bei verbundenen Unterneh-
men (sog. Konzernpensionskasse). Von der nicht nach § 40b begünstigten Un-
terstützungskasse (vgl. § 4d) unterscheidet sich die Pensionskasse dadurch, dass
auf ihre Leistungen ein Rechtsanspruch besteht, von den ebenfalls nicht begüns-
tigten Pensionsfonds (vgl. § 4e) dadurch, dass den Pensionsfonds (§§ 112 ff.
VAG) eine größere Freiheit in der Vermögensanlagepolitik eingeräumt ist.

c) Arbeitnehmer als begünstigter Personenkreis
Nur Zuwendungen zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Al-
tersversorgung an eine Pensionskasse zugunsten eines ArbN können pauschal
versteuert werden. Auch leitende Angestellte sind ArbN. Für Mitunternehmer,
zB Gesellschafter einer Personengesellschaft, ist die Pauschalierungsmöglichkeit
hingegen nicht eröffnet.

4. Gesetzlicher Pauschsteuersatz (20 % der Zuwendung)

Bemessungsgrundlage für die Steuer iHv. 20% der Zuwendung sind grds. die
auf den einzelnen ArbN entfallenden Zuwendungen. Bei Zuwendungen an eine
Pensionskasse für mehrere ArbN ist der auf den einzelnen ArbN entfallende Be-
trag rechnerisch nach Abs. 2 Satz 2 zu ermitteln (s. Anm. 46). Bei Zahlung eines
Pauschalbeitrags oder einer Pauschalzuwendung ist der Betrag maßgeblich, der
sich nach einer Aufteilung des Gesamtbetrags auf alle ArbN ergibt (vgl. § 2
Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 LStDV). Dies gilt nach zutreffender Ansicht der FinVerw.
(R 40b.1 Abs. 7 Satz 4 LStR) auch, wenn der Pauschalbetrag nach einem Pro-
zentbetrag der Lohnsumme berechnet wird.
Erhebung von KiSt und SolZ: Auf den Steuerbetrag sind grds. zusätzlich KiSt
(s. § 40 Anm. 62–64) und SolZ zu erheben (s. Anm. 14 und 77).

II. Übergangsregelung für Beiträge für eine Direktversicherung
des Arbeitnehmers, für die eine Versorgungszusage vor dem 1.1.

2005 erteilt wurde (Abs. 1 aF iVm. § 52 Abs. 52b)

1. Gegenstand der Übergangsregelung

Die Pauschalierungsmöglichkeit ist für Beiträge für eine Direktversicherung ab
dem VZ 2005 entfallen. Die Beiträge für eine Direktversicherung sind ab dem
VZ 2005 in die StBefreiung des § 3 Nr. 63 einbezogen worden (s. § 3 Nr. 63
Anm. 2 ff.). Die Pauschalierung ist auch dann ausgeschlossen, wenn die Voraus-
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setzungen der StBefreiung nicht erfüllt sind, zB die Beiträge den stfreien
Höchstbetrag des § 3 Nr. 63 Satz 1 übersteigen.
Anwendungsbereich: Die bisherigen Regelungen finden aus Gründen des Be-
standsschutzes weiter Anwendung auf Beiträge für eine Direktversicherung,
wenn die Versorgungszusage vor dem 1.1.2005 erteilt wurde (§ 52 Abs. 52b).
Dies gilt allerdings nur, wenn der ArbN bis zum 30.6.2005 gegenüber dem
ArbG auf die Anwendung des § 3 Nr. 63 verzichtet hat; der Verzicht gilt für die
Dauer des Dienstverhältnisses. Bei einem Wechsel des ArbG muss der Verzicht
bis zur ersten Beitragszahlung erfolgt sein (§ 52 Abs. 6).
E Der Verzicht muss gegenüber dem ArbG erfolgen; eine Erklärung gegenüber
dem FA genügt nicht. Die Verzichtserklärung ist für den ArbG verbindlich.
Liegt sie vor, kann er die Beiträge nicht stfrei leisten. Eine besondere Form ist
für die Verzichtserklärung nicht vorgesehen. Die FinVerw. (BMF v. 31.3.2010,
BStBl. I 2010, 270 – Tz. 318) unterstellt die Verzichtserklärung, wenn der ArbN
der Anwendung des § 40b aF bis zum Zeitpunkt der ersten Beitragsleistung im
Jahr 2005 nicht widersprochen hat. Auch die Zustimmung des ArbN zu einem
Angebot des ArbG, die Beiträge weiterhin pauschal zu versteuern, soll ausrei-
chend sein. Voraussetzung ist aber, dass die Zustimmung bis zum 30.6.2005 er-
folgt ist.
E In der Praxis ist eine Fiktion des Verzichtserklärung wegen der in § 5 Abs. 1
Nr. 2 LStDV vorgesehenen Aufzeichnungspflichten ebenso wenig ausreichend
wie eine mündliche Verzichtserklärung; erforderlich dürfte also eine Erklärung
in Textform sein. Wird die Verzichtserklärung nicht oder verspätet abgegeben,
sind die Beiträge nach Maßgabe des § 3 Nr. 63 stfrei. Eine Pauschalversteuerung
ist grds. unzulässig. Eine Ausnahme sieht die FinVerw. (BMF v. 31.3.2010,
BStBl. I 2010, 270 – Tz. 318) vor, wenn die StFreiheit nach § 3 Nr. 63 rückgän-
gig gemacht wird, wenn die LStBescheinigung noch nicht übermittelt oder aus-
geschrieben worden ist.
Aufzeichnungspflichten: Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 LStDV hat der ArbG den In-
halt der zum 31.12.2004 geltenden Versorgungszusage und die Verzichtserklä-
rung aufzuzeichnen. Im Fall eines ArbG-Wechsels muss zusätzlich die Erklä-
rung des früheren ArbG aufgezeichnet werden, dass die Versorgungszusage vor
dem 1.1.2005 erteilt wurde und dass diese bis zur Übernahme nicht als Versor-
gungszusage iSd. § 3 Nr. 63 Satz 3 behandelt wurde, also die Zuwendungen
nicht stfrei waren. Kommt der ArbG den Aufzeichnungspflichten nicht nach,
dürfte eine Pauschalierung ausgeschlossen sein. Sofern der ArbG entsprechende
LStAnmeldungen abgegeben hat, sind diese zu ändern. Die Zuwendungen wer-
den dann als stfrei behandelt, mit der Folge, dass die Zahlungen in der Leis-
tungsphase der nachgelagerten Besteuerung unterliegen.

Einstweilen frei.

2. Voraussetzungen der Pauschalierung für Beiträge für eine Direktver-
sicherung im Rahmen der Übergangsregelung

a) Beitragsbegriff
Pauschalierung aufgrund der Übergangsregelung: Soweit die Pauschalie-
rung aufgrund der Übergangsregelung weiter möglich ist, gilt Abs. 1 in seiner
vor dem 1.1.2005 geltenden Fassung fort. Danach bleibt die Pauschalierungs-
möglichkeit für Beiträge für eine Direktversicherung des ArbN bestehen.
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Beiträge idS sind die an das die Direktversicherung anbietende VU aufgrund
des Versicherungsvertrags zu zahlenden Versicherungsbeiträge. Es muss sich
um Zahlungen handeln, die als stpfl. Arbeitslohn des ArbN zu qualifizieren sind
und die der ArbG aufgrund einer eigenen rechtl. Verpflichtung gegenüber dem
VU erbringt (BFH v. 29.4.1991 – VI R 61/88, BStBl. II 1991, 647). Die Beiträge
können auch durch eine Barlohnumwandlung oder durch die Verrechnung mit
Gewinnanteilen (s. Anm. 28) aufgebracht werden. In beiden Fällen ist Bemes-
sungsgrundlage der jeweils tatsächlich anfallende Beitrag.
Gespaltene Beitragszahlung: Da die Pauschalierung nur für Beiträge zulässig
ist, zu deren Zahlung der ArbG verpflichtet ist, können anteilige Zahlungen des
ArbN nicht pauschal versteuert werden. Dies gilt auch dann, wenn der ArbG
dem ArbN zusätzlich zum Barlohn Beträge mit der Maßgabe zur Verfügung
stellt, diese für die Alterssicherung zu verwenden. Diese zusätzlichen Leistungen
des ArbG sind wie Barlohn zu behandeln.
Gespaltenes Bezugsrecht: Steht das Bezugsrecht aus der Versicherung zum
Teil dem ArbG zu, kann der auf den Anteil des Bezugsrechts des ArbG entfal-
lende Beitragsteil nicht pauschal versteuert werden. Dies folgt daraus, dass Bei-
tragszahlungen für Versicherungen, aus denen dem ArbN kein Bezugsrecht zu-
steht, nicht zum Arbeitslohn gehören und daher nicht der LSt unterliegen.

b) Begriff der Direktversicherung
Der Begriff der Direktversicherung ist für § 40b in gleicher Weise wie für
§ 4b unter Beachtung der in § 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG enthaltenen Definition
auszulegen. Danach ist Direktversicherung eine durch den ArbG auf das Leben
des ArbN abgeschlossene Lebensversicherung, bei der der ArbN oder seine
Hinterbliebenen hinsichtlich der Leistungen des Versicherers ganz oder teilweise
bezugsberechtigt sind. Die Versicherung muss aus Anlass des Arbeitsverhältnis-
ses abgeschlossen sein (§ 1 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG; vgl. auch R 40b.1 Abs. 1
Satz 1 LStR).
Versicherungsnehmer muss der ArbG sein (§ 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG). Aus
der Stellung als Versicherungsnehmer folgt zugleich, dass der ArbG verpflichtet
ist, die Beiträge (Prämien) zu der Versicherung zu entrichten (§ 1 Abs. 2 Satz 1
VVG). Deshalb können Zuschüsse des ArbG zu einer vom ArbN abgeschlosse-
nen Versicherung nicht pauschal besteuert werden.
Versicherungsunternehmen kann sowohl eine inländ. als auch eine ausländ.
Versicherung sein. Auch der Abschluss einer LV durch eine mit dem ArbG ver-
bundene Konzerngesellschaft schließt die Anerkennung als Direktversicherung
nicht aus, wenn der Anspruch auf die Versicherungsleistungen durch das
Dienstverhältnis veranlasst ist und der ArbG die Beitragslast trägt.
Zustandekommen des Versicherungsvertrags/Übernahme einer vom Ar-
beitnehmer abgeschlossenen Versicherung: Da der ArbG Versicherungs-
nehmer ist, kommt der Versicherungsvertrag zwischen dem ArbG und dem VU
zustande. Dabei konnte der ArbG bis zum 21.12.2004 eine vom ArbN abge-
schlossene Versicherung übernehmen (R 40b.1 Abs. 1 Satz 3 LStR).
Bei einer Übernahme nach dem 31.12.2004 ist uE eine Pauschalierung nach
§ 40b aF ausgeschlossen. Maßgeblich für die Anwendung der Übergangsrege-
lung ist nämlich der Zeitpunkt, zu dem die Versorgungszusage erstmalig erteilt
wurde. Danach sind alle Zusagen, die nach dem 31.12.2004 erteilt werden, als
Neuzusagen anzusehen. Erteilt der ArbG nach diesem Zeitpunkt durch Einzel-
vertrag, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag eine Versorgungszusage, ist dies
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demnach auch bei Altverträgen des ArbN als Neuzusage zu qualifizieren (vgl.
auch BMF v. 31.3.2010, BStBl. I 2010, 270 – Tz. 306 ff.).
Betriebsübergang nach dem 31.12.2004: Bei einem Betriebsübergang nach
§ 613a BGB geht die FinVerw. (BMF v. 31.3.2010, BStBl. I 2010, 270 – Tz. 309)
von einer Altzusage aus, so dass die Pauschalierung möglich bleibt.
Aus Anlass des Arbeitsverhältnisses muss die Versicherung abgeschlossen
werden. Eine im Arbeitsverhältnis liegende Veranlassung wird regelmäßig anzu-
nehmen sein, wenn es sich bei ArbG und ArbN um fremde Dritte handelt. Aber
auch bei Angehörigen und Ehegatten kann diese Voraussetzung erfüllt sein.
Liegt der erforderliche Anlass im Arbeitsverhältnis nicht vor, gehören dennoch
gezahlte Beiträge nicht zum Arbeitslohn (FG Rhld.-Pf. v. 25.11.1998 – 1 K
2490/98, EFG 1999, 230, rkr.).
Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Bei einem Wechsel des ArbG kann der
neue ArbG die Versicherung fortführen. Im Rahmen der Übergangsregelung
bleibt dabei die Pauschalierungsmöglichkeit erhalten. Davon zu unterscheiden
ist der Fall, dass ein neuer ArbG eine neue Zusage erteilt und er in diesem Zu-
sammenhang einen vom ArbN geschlossenen Versicherungsvertrag übernimmt.
Bei derartigen Zusagen ist ab dem 1.1.2005 eine Pauschalierung ausgeschlossen,
weil es sich um eine Neuzusage handelt.
Nur Lebensversicherungen iSd. §§ 159 ff. VVG kommen nach der Begriffs-
bestimmung des BetrAVG als Direktversicherungen in Betracht. Eine LV ist ein
Versicherungsvertrag, bei dem das VU aufgrund einmaliger oder laufender Bei-
tragszahlungen des Versicherungsnehmers verpflichtet ist, beim Eintritt eines
zukünftigen ungewissen Ereignisses, des sog. Versicherungsfalls, im Regelfall
dem Tod des Versicherungsnehmers, den im Versicherungsvertrag vereinbarten
Betrag (die Versicherungssumme) zu zahlen. Als Versicherungsfall kommt bei
den nach § 40b begünstigten Lebensversicherungen neben dem Tod des Ver-
sicherten auch das Überleben eines gewissen Zeitraums in Betracht. Zu den be-
günstigten Direktversicherungen im Einzelnen s. Anm. 36.
Keine Direktversicherungen sind:
E Unfallversicherungen, selbst wenn bei Unfall mit Todesfolge eine Leistung vor-
gesehen ist (R 40b.1 Abs. 2 Satz 7 LStR).
E Krankenversicherungen, auch wenn im Todesfall Sonderzahlungen geleistet wer-
den.

c) Begünstigte Direktversicherungen im Einzelnen
Als begünstigte Direktversicherungen gelten:
E Risikolebensversicherungen, die als Versicherungsfall ausschließlich den Tod der
versicherten Person absichern.
E Kapitallebensversicherungen, bei denen es sich in aller Regel um gemischte Ver-
sicherungen handelt, die also entweder bei Tod der versicherten Person oder
nach Ablauf eines gewissen Zeitraums oder häufig bei Erreichen eines bestimm-
ten Alters die Zahlung der Versicherungssumme vorsehen. Bei Kapitallebens-
versicherungen macht die FinVerw. (R 40b.1 Abs. 2 Sätze 2–6 LStR) die Aner-
kennung als Direktversicherung von zusätzlichen Voraussetzungen abhängig:
p Mindesttodesfallschutz: Je nach Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses setzt die

Anerkennung der Versicherung als Direktversicherung einen nach dem Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses prozentual gestaffelten Mindesttodesfallschutz
vor (Einzelheiten vgl. R 40b.1 Abs. 2 Satz 2 bis 4 LStR).

II. Übergangsregelung (Abs. 1 aF) Anm. 35–36 § 40b
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p Mindestvertragsdauer: Versicherungen mit einer Vertragsdauer von weniger als
fünf Jahren sollen nicht anerkannt werden können, es sei denn, dass sie im
Rahmen einer Gruppenversicherung nach dem arbeitsrechtl. Grundsatz der
Gleichbehandlung abgeschlossen worden sind (R 40b.1 Abs. 2 Satz 5 LStR).
Da die Übergangsregelung nur für Versicherungen Anwendung findet, die
vor dem 1.1.2005 abgeschlossen wurden, hat die Mindestvertragsdauer keine
praktische Bedeutung mehr.

E Rentenversicherungen, bei denen die Versicherungssumme bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalls in wiederkehrenden Raten ausgezahlt wird (R 40b.1 Abs. 2 Satz 6
LStR).
E Unfallzusatzversicherungen und Berufsunfähigkeitszusatzversicherungen, die im Zusam-
menhang mit einer LV abgeschlossen wurden (R 40b.1 Abs. 2 Satz 8 LStR).
E Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherungen und Unfallversicherungen mit Prämienrück-
gewähr, bei denen der ArbN Anspruch auf die Prämienrückgewähr hat (vgl. BFH
v. 28.11.1961 – I 191/59 S, BStBl. III 1962, 101; R 40b.1 Abs. 2 Satz 8 LStR).
E Ausbildungs- und Aussteuerversicherungen sind im Regelfall als Lebensversicherun-
gen ausgestaltet und können daher grds. Direktversicherung sein. Eine Pauscha-
lierung wird jedoch häufig an der Altersgrenze des Abs. 1 Satz 2 aF scheitern.

d) Besondere Voraussetzungen der Pauschalierung bei Direktversiche-
rungen (Abs. 1 Satz 2 aF)

Im Rahmen der Übergangsregelung gilt Abs. 1 Satz 2 aF weiter. Danach ist die
pauschale Erhebung der LSt. für eine Direktversicherung nur zulässig, „wenn
die Versicherung nicht auf den Erlebensfall eines früheren als des 60. Lebens-
jahrs abgeschlossen und eine vorzeiitge Kündigung des Versicherungsvertrags
durch den ArbN ausgeschlossen ist“.
Mindestaltersgrenze: Die Mindestaltersgrenze gilt ausdrückl. nur für Direkt-
versicherungen, nicht auch für Pensionskassen. Maßgeblich ist das Alter des ver-
sicherten Arbeitnehmers. Die Altersgrenze gilt auch dann, wenn Gewinnanteile
zur Verkürzung der Laufzeit verwendet werden. In diesem Fall muss die Verkür-
zung bis zur Vollendung des 59. Lebensjahrs begrenzt sein (R 40b.1 Abs. 6
Satz 2 und 3 LStR).
Ausschluss vorzeitiger Kündigung durch den Arbeitnehmer: Die Pauscha-
lierung bei Direktversicherungsbeiträgen ist ferner nur zulässig, wenn eine vor-
zeitige Kündigung durch den ArbN ausgeschlossen ist. Da nicht der Arbeitneh-
mer, sondern der ArbG idR Versicherungsnehmer ist und nur diesem das
Kündigungsrecht zusteht, ist die Vorschrift dahingehend auszulegen, dass auch
eine Abtretung des Kündigungsrechts an den ArbN schädlich ist. Ob ein Kündi-
gungsausschluss besteht, richtet sich nach den Vereinbarungen zwischen ArbG
als Versicherungsnehmer und Versicherer (R 40b. Abs, 6 Satz 4 LStR mit For-
mulierungsvorschlag). Eine Kündigung durch den ArbG oder das VU ist un-
schädlich. Beides hat dementsprechend auch nicht zur Folge, dass bereits erfolg-
te Pauschalierungen rückgängig zu machen sind.
Beendigung des Dienstverhältnisses: Endet das Dienstverhältnis vor Ablauf
der Versicherung wirkt sich dies nur aus, wenn auch der zwischen ArbG und
VU bestehende Versicherungsvertrag beendet wird. Die Pauschalierung der in
der Vergangenheit geleisteten Direktversicherungsbeiträge bleibt jedoch unbe-
rührt und zwar unabhängig davon, ob der ArbN den Direktversicherungsvertrag
auf einen neuen ArbG überträgt, diesen selbst fortführt oder kündigt (R 40b
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Abs. 6 Satz 5 und 6 LStR). Es ist daher auch unschädlich, wenn der ArbN den
Rückkaufswert der Versicherung ausgezahlt erhält.
Vertragsänderungen: Kommt es bei unter die Übergangsregelung fallenden
Direktversicherungen zu Vertragsänderungen müssen die Voraussetzungen des
Abs. 1 Satz 2 auch nach der Änderung erfüllt sein. Die Vertragsänderung darf
aber nicht einem Neuabschluss gleichkommen, Eine Verminderung der Ver-
sicherungssumme ist als Teilkündigung anzusehen, die den verbleibenden Ver-
tragsteil unberührt lässt.

Einstweilen frei.

C. Erläuterungen zu Abs. 2:
Pauschalierungsgrenzen

I. Individuelle Grenzen für Pauschalierungen nach Abs. 1
(Abs. 2 Satz 1)

1. Höchstbetrag von 1752 E im Kalenderjahr (Abs. 2 Satz 1 Alt. 1)

Individueller Höchstbetrag: Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 beschr. die Höhe der pau-
schalierungsfähigen Zuwendungen auf einen individuellen Höchstbetrag von
1752 E. Übersteigen die zugunsten des ArbN gezahlten stpfl. Zuwendungen
den Höchstbetrag, sind die den Grenzbetrag übersteigenden Beträge dem Regel-
besteuerungsverfahren zu unterwerfen (BFH v. 18.12.1987 – VI R 204/83,
BStBl. II 1988, 379). Einer Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 steht
Abs. 5 Satz 2 entgegen (s. Anm. 78).
Im Kalenderjahr darf der Höchstbetrag nicht überschritten werden. Damit ist
klargestellt, dass der volle Höchstbetrag auch ausgeschöpft werden kann, wenn
das Dienstverhältnis nicht über das gesamte Jahr bestanden hat. Eine anteilige
Kürzung auf die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses erfolgt nicht. Werden
Zuwendungen nicht in einer Zahlung, sondern durch mehrere Zahlungen er-
bracht, kann die Pauschalierungsgrenze bei Durchführung der monatlichen Be-
steuerung mit dem auf den Lohnzahlungszeitraum bezogenen Anteil berücksich-
tigt werden. Sie kann also auf einen monatlichen Betrag von 146 E herunter
gerechnet werden. Sofern allerdings die Gesamtzuwendungen die Grenze von
1752 E erreichen, scheidet eine weitere Pauschalierung aus (R 40b.1 Abs. 10
Nr. 3 LStR).
Maßgeblich für die Bestimmung der Höchstgrenze ist der Lohnzufluss
beim ArbN, der im Zeitpunkt der Zahlung der Zuwendung an die Pensionskas-
se erfolgt. Auch bei Nachzahlungen des ArbG für zurückliegende Jahre ist eine
Pauschalierung nur im Zuflussjahr bis zum Höchstbetrag zulässig. Eine Verviel-
fältigung des Höchstbetrags bei Nachzahlungen erfolgt auch dann nicht, wenn
die Zuwendungen bereits in den Vorjahren vereinbart und fällig waren (BFH v.
18.12.1987 – VI R 204/83, BStBl. II 1988, 379).
Wechsel des Arbeitgebers: Der Höchstbetrag kann auch bei einem – folge-
richtig auch bei mehrfachem – Wechsel des ArbG jeweils in voller Höhe aus-
geschöpft werden (R 40b.1 Abs. 8 Satz 1 LStR).

C. Abs. 2: Pauschalierungsgrenzen Anm. 37–44 § 40b
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Keine Anwendung von § 8 Abs. 2 Satz 9: Auch wenn die monatlichen Zu-
wendungen nicht mehr als 44 E im Kalendermonat betragen, scheidet die An-
wendung der Freigrenze aus; dies entspricht dem Charakter des § 40b, der eine
Sondervorschrift im Rahmen des LStAbzugsverfahrens ist. Zudem ist schon aus
der systematischen Stellung von § 8 Abs. 2 Satz 9 ersichtlich, dass die Freigrenze
Zuwendungen des ArbG außerhalb seines Leistungsbereichs sowie durch das
Arbeitsverhältnis veranlasste Zuwendungen Dritter erfassen soll. Dem ent-
spricht auch die systematische Zuordnung der Freigrenze (BFH v. 26.11.2002 –
VI R 68/01, BStBl. II 2003, 492; Eisgruber in Kirchhof XI. § 40b Rn. 4).

2. Bezug der zu besteuernden Zuwendungen aus einem ersten Dienst-
verhältnis (Abs. 2 Satz 1 Alt. 2)

Nur im Rahmen eines ersten Dienstverhältnisses ist die Pauschalierung zulässig.
Diese Beschränkung soll eine mehrfache Begünstigung von ArbN, die in mehre-
ren Dienstverhältnissen stehen, ausschließen. Zugleich wirkt sie der Tendenz
entgegen, nur zur Einhaltung der Pauschalierungsgrenzen ein einheitliches
Dienstverhältnis in mehrere aufzuteilen
Mitteilung der Steuerklasse:Wann ein Dienstverhältnis „erstes“ ist, ist im Ge-
setz nicht bestimmt. Allerdings findet sich in § 38b Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 die Rege-
lung, dass bei ArbN, die von mehreren ArbG Arbeitslohn beziehen, die LSt aus
dem zweiten und weiteren Dienstverhältnissen nach der StKlasse VI zu erheben
ist. Daraus folgt, dass in den Fällen, in denen die LSt nach dieser StKlasse zu er-
heben ist, kein erstes Dienstverhältnis vorliegen kann. Wird dem ArbG die
LStKlasse VI als LStAbzugsmerkmal mitgeteilt (§ 39b Abs. 3 Satz 7) kann er
dem entnehmen, dass dieses Dienstverhältnis jedenfalls nicht das erste Dienst-
verhältnis sein soll (vgl. BFH v. 12.8.1996 – VI R 27/96, BStBl. II 1997, 143,
zur LStKarte).
Teilzeitbeschäftigte iSd. § 40a: Eine Pauschalversteuerung von Zukunfts-
sicherungsleistungen ist auch bei Teilzeitbeschäftigten, deren Bezüge nach § 40a
unter Verzicht auf den Abruf von elektronischen LStAbzugsmerkmalen pau-
schal besteuert werden, zulässig (vgl. BFH v. 13.1.1989 – VI R 56/85, BFH/NV
1989, 84; v. 12.8.1996 – VI R 27/96, BStBl. II 1997, 143, zur Nichtvorlage der
LStKarte; Krüger in Schmidt XXXI. § 40b Rn. 13). Hier liegt ein Haftungsrisi-
ko für den ArbG, da er nicht ohne Weiteres erkennen kann, ob es sich wirklich
um ein „erstes Dienstverhältnis“ handelt.
E Anrechnung auf die Pauschalierungsgrenzen des § 40a: Nach § 40b pauschal besteu-
erte Bezüge sind auf die Arbeitslohngrenzen des § 40a anzurechnen (s. Anm. 6).
Beendigung des Dienstverhältnisses: Der BFH (v. 18.12.1987 – VI 245/80,
BStBl. II 1988, 554) legt das Tatbestandsmerkmal „aus dem ersten Dienstver-
hältnis bezogen“ dahingehend aus, dass es darauf ankommt, dass die Zuwen-
dungen für einen Zeitraum geleistet werden, in dem der ArbN zu dem die Leis-
tung erbringenden ArbG noch in einem ersten Dienstverhältnis stand.
Demzufolge ist eine LStPauschalierung auch für Zuwendungen möglich, die der
ArbG nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erbringt.

§ 40b Anm. 44–45 C. Abs. 2: Pauschalierungsgrenzen
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II. Durchschnittsberechnung der Pauschalierungsgrenze bei
mehreren Arbeitnehmern (Abs. 2 Satz 2)

1. Voraussetzung der Durchschnittsberechnung: Gemeinsame Versiche-
rung mehrerer Arbeitnehmern in einer Pensionskasse

Die Durchschnittsberechnung ermöglicht zum Zweck der Pauschalversteuerung
eine fiktive Umverteilung der Zuwendungen und damit der Einkünfte der
ArbN. Dies ist auch im Hinblick auf die ArbN, denen auf diese Weise Lohnteile
hinzugerechnet werden, unbedenklich, da sie wegen Abs. 5 Satz 1 iVm. § 40
Abs. 3 nicht in das Besteuerungsverfahren eingeschaltet sind. Die Frage, inwie-
weit der ArbG die auf solche umverteilten Beträge entfallende LSt auf die ArbN
überwälzen kann, ist arbeitsrechtl. Natur.
Mehrere Arbeitnehmer sind bereits zwei ArbN (Nds. FG v. 22.4.1980 – VI L
240/78, EFG 1980, 453, rkr.), wobei alle ArbN zusammen in einem Versiche-
rungsverhältnis stehen müssen. Dabei ist unschädlich, wenn Einzelverträge
durch einen Rahmenvertrag mit einen bereits bestehenden Gruppenvertrag zu-
sammengefasst werden (BFH v. 11.3.2010 – VI R 9/08, BStBl. II 2011, 183).
ArbN, für die nach § 3 Nr. 56 oder 63 stfreie Leistungen erbracht werden, sind
nicht in die Berechnung einzubeziehen. Es muss sich jedoch um ArbN des glei-
chen ArbG handeln. Bei Unternehmen im Konzernverbund ist darauf abzustel-
len, welches der verbundenen Unternehmen zivilrechtl. als ArbG anzusehen ist.
Es ist unzulässig, den Durchschnittsbetrag durch Aufteilung des Konzernbei-
trags auf alle ArbN des Konzerns zu ermitteln (R 40b.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 2
LStR).

2. Berechnung des auf die einzelnen Arbeitnehmer entfallenden Anteils
der Zuwendungen

Maßgeblicher Teilbetrag: Für die LStPauschalierung ist der Teilbetrag maß-
gebend, der sich bei einer Aufteilung der gesamten Zuwendungen durch die
Zahl der begünstigen ArbN ergibt. Der Teilbetrag darf 1752 E nicht überstei-
gen. ArbN, für die Zuwendungen von mehr als 2148 E im Kj. geleistet werden,
sind in die Berechnung nicht einzubeziehen. „Gesamte Zuwendungen“ ist die
Summe aller der Durchschnittsberechnung zu unterwerfenden Beträge. Der
ArbG ist verpflichtet, sämtliche ArbN, für die er stpfl. Leistungen erbracht hat,
in die Berechnung einzubeziehen; ihm steht kein Wahlrecht zu. Der aufgrund
der Berechnung ermittelte Betrag ist der sog. Teilbetrag, der im Wege einer ge-
setzlichen Fiktion als für die Pauschalierung maßgeblicher Höchstbetrag gilt.
Zuwendungen von mehr als 2148 E, die für einzelne ArbN im Kj. erbracht
wurden, sind nicht in die Durchschnittsberechnung einzubeziehen. Zugleich
scheiden die betroffenen ArbN aus der für die Division maßgeblichen Anzahl
der ArbN aus. Bei der Prüfung, ob die Grenze von 2148 E überschritten ist,
sind alle pauschalierungsfähigen Leistungen zu berücksichtigen, die zugunsten
des ArbN im Kj. gezahlt werden, und die beim ArbN als Arbeitslohn zu qualifi-
zieren sind. Eigenbeiträge des ArbN bleiben bei der Berechnung außer Ansatz
(BFH v. 12.4.2007 – VI R 55/05, BStBl. II 2007, 619).
Monatliche Zahlung: Die gesetzlichen Regelungen stellen durchweg auf die
Verhältnisse des Kj. ab. In der Praxis werden die Zuwendungen jedoch häufig
nicht in einem Jahresbetrag, sondern als meist monatlich wiederkehrende Zah-
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lungen geleistet. Um auch in diesem Fall eine zutreffende Besteuerung zu errei-
chen, hat die FinVerw. Vorgaben für die Durchführung der Besteuerung ent-
wickelt (H 40b.1 „Durchschnittsberechnung nach § 40b Abs. 2 Satz 2 EStG“
LStH).

3. Folgen der Durchschnittsberechnung

Teilbetrag bis 1752 E: Übersteigt der Teilbetrag den Höchstbetrag von 1752 E
im Kj. nicht, ist der ermittelte Betrag für jeden ArbN bei der Besteuerung zu-
grunde zu legen. In diesem Fall können zusätzlich für den einzelnen ArbN indi-
viduell geleistete Zahlungen, die nicht in die Durchschnittsberechnung einzube-
ziehen waren, bis zum Erreichen des Höchstbetrags pauschal versteuert werden.
Bei dieser Fallgestaltung kann es zu Nachteilen für ArbN kommen, deren tat-
sächlich gezahlter Anteil an den der Durchschnittsberechnung unterworfenen
Leistungen den fiktiv ermittelten Teilbetrag unterschreitet, die aber hohe zusätz-
liche Zukunftssicherungsleistungen erhalten. Ihnen geht die Pauschalierungs-
möglichkeit für die individuellen Zuwendungen in Höhe der Differenz zwischen
fiktivem Teilbetrag und tatsächlich auf sie entfallenden Beträgen verloren.
Teilbetrag höher als 1752 E: Übersteigt der im Wege der Durchschnitts-
berechnung ermittelte Teilbetrag den Höchstbetrag von 1752 E, scheidet er als
Bemessungsgrundlage für die Pauschalierung aus (R 40b.1 Abs. 9 Satz 2
Buchst. b LStR). Die Durchschnittsberechnung ist nach dem insoweit eindeuti-
gen Gesetzeswortlaut nur zulässig, wenn der Teilbetrag den Grenzbetrag nicht
übersteigt. In diesem Fall dürfen dann nur die den einzelnen ArbN zugeflosse-
nen Beträge nach Abs. 1 pauschal versteuert werden, wobei für jeden ArbN die
individuelle Pauschalierungsgrenze des Abs. 2 Satz 1 zu beachten ist.

Einstweilen frei.

III. Vervielfältigung der individuellen Pauschalierungsgrenze bei
Zuwendungen aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses

(Abs. 2 Satz 3)

1. Beendigung des Dienstverhältnisses als Anlass der Zuwendungen

Abs. 2 Satz 3 modifiziert die Pauschalierungsgrenze des Abs. 2 Satz 1 für die
Fälle, in denen die Zuwendungen aus Anlass der Beendigung des Dienstverhält-
nisses erbracht werden. Der Höchstbetrag pauschalierungsfähiger Zuwendun-
gen vervielfältigt sich mit der Anzahl der Kj., in denen das Dienstverhältnis des
ArbN zum ArbG bestanden hat. Die Vervielfältigung soll (vgl. BTDrucks.
7/1281) dem ArbG die Möglichkeit erleichtern, unverfallbare Versorgungszusa-
gen bei einem Ausscheiden des ArbN aus dem Dienstverhältnis auf eine außer-
betriebliche Versorgungseinrichtung zu übertragen. Die Vervielfältigung ist aber
auch dann möglich, wenn vor der Beendigung noch keinerlei Ansprüche oder
Anwartschaften des ArbN bestanden hatten. Abs. 2 Satz 3 schafft damit eine
umfassende Pauschalierungsmöglichkeit in allen Fällen der Beendigung eines
Dienstverhältnisses (zu Einzelheiten Korn, KÖSDI 1996, 10538).
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Beendigung des Dienstverhältnisses: Jede Beendigung eines Dienstverhält-
nisses löst die Vervielfältigungsmöglichkeit aus. Auf die Gründe für die Beendi-
gung kommt es nicht an (R 40b.1 Abs. 11 Satz 3 LStR).
E Rechtsnachfolge: Keine Beendigung des Dienstverhältnisses liegt vor, wenn sich
nur die Rechtsform des ArbG ändert und der ArbN seine Tätigkeit (ansonsten
unverändert) fortführt. Dies gilt auch, wenn der ArbN das frühere Dienstver-
hältnis beim „früheren“ ArbG ohne eine wesentliche Änderung von Arbeits-
bereich, Entlohnung und sozialem Besitzstand weiterführt (BFH v. 30.10.2008
– VI R 53/05, BStBl. II 2009, 162). Gleiches gilt auch, wenn zB infolge einer
Gesamtrechtsnachfolge, Verschmelzung, Umwandlung, Spaltung, Vermögens-
übertragung, Unternehmensveräußerung oder eines Formwechsels der ArbG
wechselt, denn im Fall einer Rechtsnachfolge tritt der neue ArbG ohne weiteres
Zutun in die Rechte und Pflichten des bestehenden Arbeitsverhältnisses ein. In-
soweit ist der in § 613a BGB enthaltene Grundgedanke der betrieblichen Kon-
tinuität auch für die Pauschalierung anwendbar (FG Hamb. v. 27.5.1993 – II
173/91, EFG 1994, 86, rkr.; Jungblut in Lademann, § 40b Rn. 89). Fehlt es an
einer Beendigung des Dienstverhältnisses, bleibt die Beschäftigungsdauer bei
der Anwendung des Abs. 2 Satz 4 durch den ArbG-Wechsel unberührt. Dies
wirkt sich indes für den ArbN nicht immer nachteilig aus, da bei einem späteren
Ausscheiden eine größere Zahl von Jahren in die Vervielfältigungsregelung ein-
bezogen werden kann.
E Mehrfache Anwendbarkeit der Vervielfältigungsregel: Die Vervielfältigung des Höchst-
betrags ist bei jeder erneuten Beendigung eines Dienstverhältnisses zulässig.
Anlässlich der Beendigung des Dienstverhältnisses sind die Zuwendungen
erbracht, wenn die Zahlungen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit
der Beendigung des Dienstverhältnisses stehen (Einzelfallprüfung). Im Zweifel
trägt der die Pauschalierung begehrende ArbG die Feststellungslast für den
Nachweis des Zusammenhangs. Dem zeitlichen Zusammenhang zwischen Zah-
lung und Beendigung des Dienstverhältnisses kommt indizielle Wirkung zu. Je
größer der Zeitabstand, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein erfor-
derlicher sachlicher Zusammenhang nicht (mehr) besteht (FinVerw.: Vermutung
des Zusammenhangs insbes. drei Monate vor Beendigung des Dienstverhältnis-
ses, R 40b.1 Abs. 11 Satz 1 LStR). Der erforderliche Zusammenhang kann uE
auch dann noch gegeben sein, wenn die Zahlungen erst nach Beendigung des
Dienstverhältnisses erbracht werden. Der Zeitraum, in dem nach Beendigung
des Dienstverhältnisses noch pauschalierungsfähige Zuwendungen erbracht
werden können, lässt sich also nicht generell bestimmen. Die Drei-Monats-
Grenze ist insoweit keine starre Grenze (vgl. auch BFH v. 18.12.1987 – VI R
245/80, BStBl. II 1988, 554; Krüger in Schmidt XXXI. § 40b Rn. 9).

2. Berechnung der Pauschalierungsgrenze

Abfindungszahlungen: Erhält der ArbN aus Anlass der Beendigung des
Dienstverhältnisses eine Abfindungszahlung, können ArbG und ArbN verein-
baren, dass anstelle der Barauszahlung des Abfindungsbetrags dieser ganz oder
teilweise für eine Zuwendung an eine Pensionskasse genutzt wird. Eine solche
Vereinbarung ist als Sonderform einer Barlohnumwandlung zulässig.
Berechnungsmethode: Für die stpfl. Zuwendungen vervielfältigt sich die Pau-
schalierungsgrenze von 1752 E mit der Anzahl der Kj., in denen das Dienstver-
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hältnis zu dem ArbG bestanden hat. Die Zahl der anrechnungsfähigen Jahre ist
nicht beschränkt.
E Anrechenbares Kalenderjahr ist jedes, in dem das Dienstverhältnis bestanden hat.
Die Jahre der Aufnahme und des Endes der Beschäftigung sind auch dann anre-
chenbar, wenn das Dienstverhältnis nur während eines Teils der Jahre bestanden
hat. Bei Unterbrechungen der Tätigkeit kommt es darauf an, ob das Dienstver-
hältnis während der Unterbrechungszeit fortbestanden hat, so dass bei der Wie-
deraufnahme der Tätigkeit keine neue Begr. des Dienstverhältnisses erforderlich
war. Demnach sind zB die Elternzeit oder Zeiten des Wehr- oder Ersatzdienst-
dienstes in die Berechnung einzubeziehen. Ebenso wird man darauf abstellen
können, ob die Unterbrechungszeiten aufgrund gesetzlicher Vorschriften als
Zeiten der Betriebszugehörigkeit gelten. War das Dienstverhältnis zwischenzeit-
lich beendet und wurde zu einem späteren Zeitpunkt ein neues, selbständiges
Dienstverhältnis begründet, können die Beschäftigungszeiten nicht zusammen-
gerechnet werden. Dies gilt uE auch bei Wechsel von ArbN innerhalb eines
Konzerns, so dass auch in diesem Fall stets zu prüfen ist, ob es bei Umsetzung
innerhalb des Konzerns zu einer Neubegründung eines Dienstverhältnisses ge-
kommen ist.
E Maßgebliches Dienstverhältnis: Anzurechnen sind nur die Kj., in denen das
Dienstverhältnis des ArbN zum ArbG bestanden hat. Dienstzeiten bei mehreren
ArbG dürfen nicht zusammengerechnet werden (aA Trzaskalik in KSM, § 40b
Rn. C 16). Ein Dienstverhältnis iSd. Abs. 2 Satz 3 liegt auch dann vor, wenn es
zB infolge eines Rechtsformwechsels, einer Gesamtrechtsnachfolge, Verschmel-
zung, Vermögensübertragung oder Unternehmensveräußerung nur zu einem
formalen Wechsel des ArbG kommt.
E Vervielfältigungsfaktor ist der Pauschalierungshöchstbetrag von 1752 E. Er
kommt kraft gesetzlicher Anordnung unabhängig davon zur Anwendung, ob für
die Kj., mit denen die Vervielfältigung erfolgt, ein anderer Höchstbetrag galt.
E Keine Durchschnittsberechnung: Nach Abs. 2 Satz 3 Halbs. 2 ist Satz 2 nicht anzu-
wenden. Dies bedeutet, dass bei Zahlungen anlässlich der Beendigung eines
Dienstverhältnisses die Durchschnittsberechnung stets unzulässig ist. Dies gilt
auch dann, wenn zB mehrere ArbN gleichzeitig aus dem Betrieb ausscheiden
und für sie in unterschiedlicher Höhe Leistungen erbracht werden.

IV. Anrechnung bereits pauschal besteuerter Zuwendungen auf
den Vervielfältigungsbetrag (Abs. 2 Satz 4)

Von dem Vervielfältigungsbetrag sind diejenigen pauschal besteuerten Zuwen-
dungen in Abzug zu bringen, die der ArbG in dem Kj., in dem das Dienstver-
hältnis beendet wird, und in den vorangegangenen sechs Jahren erbracht hat.
Anzurechnende Beträge sind sämtliche auf den ArbN entfallenden pauschal
besteuerten Zuwendungen. Dazu gehören auch die den Höchstbetrag von
1752 E übersteigenden Beträge, sofern sie in die Durchschnittsberechnung nach
Abs. 2 Satz 2 einbezogen waren (zu Bedenken Ahrend/Förster/Rössler, Steu-
errecht der betrieblichen Altersversorgung, Teil 4 Rn. 133). Nur wenn sich der
auf den einzelnen ArbN entfallende Betrag nicht ermitteln lässt, wie zB bei
Pauschalzuweisungen, kann der Durchschnittsbetrag zugrunde gelegt werden
(R 401b.1 Abs. 11 Satz 7 LStR).
Rechtliche und wirtschaftliche Folgen: Abs. 2 Satz 4 schränkt die mit der
Vervielfältigungsregelung verbundenen Vorteile wieder ein. Hat das Dienstver-
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hältnis vor dem Kj. seiner Beendigung nur sechs Jahre oder weniger bestanden
und hat der ArbG für die laufenden Zahlungen den jährlichen Höchstbetrag voll
ausgeschöpft, kann sich der Vervielfältigungsbetrag völlig aufzehren.

Einstweilen frei.

D. Erläuterungen zu Abs. 3:
Lohnsteuerpauschalierung mit einem Steuersatz von
20 % bei Beiträgen für eine Gruppenunfallversiche-

rung

I. Begünstigte Unfallversicherungen

Unfallversicherung (§§ 178 ff. VVG) ist eine Versicherung, die für den Fall des
Eintritts eines Unfalls zur Zahlung der Versicherungssumme verpflichtet. Die
Zahlungspflicht kann vom Eintritt gewisser Unfallfolgen abhängig gemacht wer-
den, zB Berufsunfähigkeit, Invalidität, Tod. Da Abs. 3 nicht nach der Art der
Unfallversicherung unterscheidet, können auch Risiken im privaten Bereich ver-
sichert werden. Deckt eine Unfallversicherung ausschließlich beruflich ver-
anlasste Unfälle außerhalb der regelmäßigen Arbeitsstätte des ArbN ab, gehören
die vom ArbG erbrachten Beiträge als Reisenebenkosten nicht zum Arbeitslohn,
so dass diese Beiträge nicht der LSt zu unterwerfen sind und auch Abs. 3 nicht
anzuwenden ist. Werden jedoch auch andere berufliche oder außerberufliche Ri-
siken abgedeckt, liegt Arbeitslohn vor, der pauschal versteuert werden kann. Ge-
gebenenfalls kommt eine Aufteilung nach Beitragsanteilen in Betracht (H 40b.2
LStH; BMF v. 28.10.2009, BStBl. I 2009, 1275: Aufteilung iHv. 50 % des Ge-
samtbeitrags, wenn die Versicherung private und berufliche Risiken abdeckt;
von dem auf den beruflichen Anteil entfallenden Betrag kann sodann der Anteil,
der als Reisenebenkosten stfrei ist, mit 40 % angesetzt werden).
Versicherte Person muss der ArbN sein. Ihm – oder seinen Angehörigen –
muss das Bezugsrecht aus der Versicherung zustehen. Ein Bezugsrecht des
ArbG schließt die Pauschalierung aus.
Versicherungsnehmer muss der ArbG sein. Dafür spricht, dass die stl. Be-
handlung der Unfallversicherung offensichtlich in Anlehnung an die Pauschalie-
rungsmöglichkeit für Direktversicherungen geregelt werden sollte. Darüber
hinaus ist der Umstand, dass die gemeinsame Versicherung in einem Versiche-
rungsvertrag zur Pauschalierung berechtigt, ein gewichtiges Indiz dafür, dass der
ArbG Versicherungsnehmer sein muss.

II. Pauschalierungswahlrecht des Arbeitgebers

Wie bei der Pauschalierung nach Abs. 1 steht dem ArbG auch im Rahmen des
Abs. 3 ein Pauschalierungswahlrecht zu, so dass in seinem Ermessen steht, ob
er die Pauschalierung durchführt (Einzelheiten s. Anm. 21). Der ArbG ist nicht
gehindert, nur für einen Teil der ArbN die Pauschalversteuerung durchzuführen.

D. Abs. 3: Beiträge für Gruppenunfallvers. Anm. 55–61 § 40b
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III. Gesetzlich bestimmter Pauschsteuersatz

Höhe des Steuersatzes: Für die Anwendung des gesetzlichen Pauschsteuersat-
zes von 20 % kommt es nur darauf an, ob die Pauschalierungsvoraussetzungen
erfüllt sind und der ArbG von seinem Wahlrecht Gebrauch macht, das Pauscha-
lierungsverfahren durchzuführen. Die Anwendung eines abweichenden StSatzes
kommt auch dann nicht in Betracht, wenn bei Durchführung des Regelbesteue-
rungsverfahrens über den VZ gesehen gar keine Steuer entstünde oder der indi-
viduelle StSatz niedriger als der Pauschsteuersatz wäre.
Bemessungsgrundlage für die Steuer ist der auf den einzelnen ArbN entfallen-
de Versicherungsbeitrag. Lässt sich der individuelle Betrag nicht feststellen, ist
der rechnerisch auf den einzelnen ArbN entfallende Teilbetrag (s. Anm. 64)
maßgebend.
Auf den Steuerbetrag sind zusätzlich KiSt (s. § 40 Anm. 62–64) und SolZ zu er-
heben (s. Anm. 17).

IV. Besondere Voraussetzungen der Pauschalierung nach Abs. 3

1. Gemeinsame Versicherung mehrerer Arbeitnehmer in einem Unfall-
versicherungsvertrag

Mehrere Arbeitnehmer (s. Anm. 46) müssen gemeinsam in einem Versiche-
rungsvertrag versichert sein (Abs. 3 Halbs. 2). Bei einer konzernübergreifenden
Unfallversicherung ist es nicht zulässig, den Durchschnittsbetrag durch Auftei-
lung des Konzernbeitrags auf alle ArbN zu ermitteln. Die Pauschalierung nach
Abs. 3 setzt nicht voraus, dass die ArbN in einem ersten Dienstverhältnis zu
dem ArbG stehen müssen. Auch bei Teilzeitbeschäftigten iSd. § 40a ist die Pau-
schalierung möglich. Allerdings sind die nach § 40b pauschal besteuerten Bezüge
auf die Arbeitslohngrenzen des § 40a anzurechnen (BFH v. 13.1.1989 – VI R
56/85, BFH/NV 1990, 84).
Gemeinsam in einem Versicherungsvertrag müssen die ArbN versichert sein
(vgl. auch BFH v. 11.3.2010 – VI R 9/08, BStBl. II 2011, 183). Diese Vorausset-
zung ist nicht nur bei einem speziellen Gruppenversicherungsvertrag erfüllt, es
reicht vielmehr aus, wenn in einem Rahmenvertrag sowohl die versicherten Per-
sonen als auch die versicherten Wagnisse bezeichnet und die Einzelheiten in Zu-
satzvereinbarungen geregelt werden. Ein sog. Rahmenvertrag, der zB nur den
Beitragseinzug und die Abrechnung mehrerer Versicherungsverträge regelt, ist
kein Gruppenversicherungsvertrag (R 40b.2 LStR). Unschädlich ist, wenn der
ArbG mehrere Versicherungsverträge abschließt, sofern in den jeweiligen Ver-
trägen mehrere ArbN versichert sind.

2. Pauschalierungsgrenze: Jährlicher Höchstbetrag von 62 E

Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, wenn der Teilbetrag, der sich nach einer
Aufteilung der gesamten Beträge nach Abzug der Versicherungsteuer durch die
Zahl der begünstigten ArbN ergibt, 62 E im Kj. übersteigt.
Berechnungsmethode:
E Einzubeziehende Beiträge: Zur Berechnung, ob die Pauschalierungsgrenze über-
schritten ist, sind sämtliche Beitragszahlungen des ArbG, die der begünstigten
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Besteuerung unterworfen werden sollen, zusammenzurechnen. Es gibt keine
Höchstgrenze, von der an Beiträge nicht mehr in die Durchschnittsberechnung
einzubeziehen sind. Maßgeblich sind die im Kj. tatsächlich geleisteten Zahlun-
gen.
E Abzug der Versicherungsteuer: Die in dem Beitragsaufwand des ArbG enthaltene
Versicherungsteuer bleibt bei der Durchschnittsberechnung außer Ansatz. Auf
diese Weise wird vermieden, dass allein durch eine Erhöhung der Versicherung-
steuer die Pauschalierungsgrenze überschritten wird.
E In die Berechnung einzubeziehende Arbeitnehmer: Der ermittelte Gesamtbetrag ist
durch die Anzahl aller ArbN zu teilen, zu Gunsten derer die Leistungen gewährt
wurden. Einzubeziehen sind auch ArbN, deren Beschäftigungsverhältnis nur wäh-
rend eines Teils des Kj. bestanden hat. Wechselt der ArbN den Arbeitsplatz, be-
wirkt dies, dass der ArbN bei beiden (oder auch mehreren) ArbG bei der Berech-
nung einbezogen werden kann. Dies ist faktisch eine Vervielfältigung der
Pauschalierungsgrenze, die jedoch wegen der Besonderheiten des Pauschalie-
rungsverfahrens gerechtfertigt ist (zweifelnd Trzaskalik in KSM, § 40b Rn. D 2).
E Auswirkungen des Pauschalierungswahlrechts: Versteuert der ArbG die Beiträge
nur bei einem Teil der ArbN pauschal und führt er im Übrigen das Regel-
besteuerungsverfahren durch, sind weder die dem Regelbesteuerungsverfahren
unterworfenen Beiträge noch die betroffenen ArbN in die Berechnung einzube-
ziehen. Auf diese Weise kann der ArbG durch die Wahl des Regelbesteuerungs-
verfahrens bei ArbN, für die er hohe Beiträge zahlt, vermeiden, dass die Pau-
schalierungsgrenze überschritten wird, so dass für die übrigen ArbN eine
Pauschalierung möglich bleibt.
E Teilbetrag: Der aufgrund der Division ermittelte Durchschnittsbetrag ist der
Teilbetrag, der nach Abzug der Versicherungsteuer für die Einhaltung der Pau-
schalierungsgrenze maßgeblich ist.
Einhalten der Pauschalierungsgrenze: Wird die Grenze von 62 E unter-
schritten oder eingehalten, ist die Pauschalierung zulässig. Bemessungsgrundlage
der pauschalen LSt ist der auf den jeweiligen ArbN entfallende Beitrag, und zwar
auch dann, wenn der Einzelbeitrag den Teilbetrag übersteigt. Nur wenn sich die
Einzelbeiträge nicht feststellen lassen, ist der errechnete Teilbetrag maßgeblich
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 LStDV).
Überschreiten der Pauschalierungsgrenze: Überschreitet der Teilbetrag nach
Abzug der Versicherungsteuer den Grenzbetrag von 62 E, ist die Pauschalierung
insgesamt unzulässig, da die Einhaltung des Höchstbetrags materielle Vorausset-
zung der Pauschalierung ist. Soweit sich die Beiträge individuell zuordnen lassen,
sind sie in entsprechender Höhe bei den ArbN dem Regelbesteuerungsverfahren
zu unterwerfen. Ist eine solche Zuordnung nicht möglich, ist der ermittelte Teil-
betrag als dem einzelnen ArbN zugeflossener Betrag anzusehen und in dieser
Höhe in die Regelbesteuerung einzubeziehen (so auch R 40b.2 LStR).
Der ArbG kann das Überschreiten der Pauschalierungsgrenze auch nicht mehr
dadurch rückgängig machen, dass er einige ArbN mit hohen Beiträgen nachträg-
lich aus der Pauschalversteuerung herausnimmt, um so für die anderen ArbN
die Pauschalierungsmöglichkeit zu erhalten. Eine solche nachträgliche Änderung
wird regelmäßig daran scheitern, dass der ArbG an sein einmal ausgeübtes Pau-
schalierungswahlrecht gebunden ist und er eine getroffene Pauschalierungsent-
scheidung nur im Ausnahmefall rückgängig machen kann (s. Anm. 19 und 21).

Einstweilen frei.
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E. Erläuterungen zu Abs. 4:
Lohnsteuerpauschalierungspflicht mit einem Steuer-
satz von 15 % bei bestimmten Sonderzahlungen

I. Pauschalierungspflicht für Sonderzahlungen

Abs. 4 sieht eine Pauschalierungspflicht für sog. Sonderzahlungen vor, die unter
den Arbeitslohntatbestand des § 19 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 fallen. Mit der Einf. einer
Pauschalierungspflicht ist der Gesetzgeber von dem Grundgedanken der Pau-
schalierungsvorschriften in §§ 40–40b abgewichen, dem ArbG alternativ zum
Regelbesteuerungsverfahren eine vereinfachte Art der LStErhebung zur Ver-
fügung stellen. Die Regelung stellt insoweit einen Fremdkörper im System der
LStPauschalierung dar. Entsprechendes gilt für das LStRecht insgesamt, da der
ArbN als Stpfl. ihm zugerechneten Arbeitslohn nicht selbst versteuern kann,
sondern eine „Zwangsversteuerung“ durch den ArbG in pauschalierter Form er-
folgen muss (glA Eisgruber in Kirchhof XI. § 40b Rn. 13).
Reaktion auf BFH-Rechtsprechung: Sowohl der Arbeitslohntatbestand des
§ 19 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 als auch die Pauschalierungspflicht nach Abs. 4 gehen
auf die Rspr. des BFH zurück. Im mehreren Entscheidungen (BFH v. 14.9.2005
– VI R 32/04, BStBl. II 2006, 500; v. 14.9.2005 – VI R 148/98, BStBl. II 2006,
532; v. 15.2.2006 – VI R 92/04, BStBl. II 2006, 528; v. 15.2.2006 – VI R 64/05,
BFH/NV 2006, 1272) hatte der BFH entschieden, dass Zahlungen des ArbG,
die er anlässlich der Systemumstellung auf das Kapitaldeckungsverfahren, der
Überführung einer Mitarbeiterversorgung auf eine andere Zusatzversorgungs-
kasse leistet, nicht zu stpfl. Arbeitslohn führen. Mit der gesetzlichen Neurege-
lung sollen die vorgelagerte Besteuerung beibehalten und zugleich Steuerausfälle
in Folge der BFH-Rspr. vermieden werden. Korrespondierend mit der Versteue-
rung in der Ansparphase werden die Leistungen in der Leistungsphase nur mit
dem Ertragsanteil versteuert.

II. Tatbestandvoraussetzungen der Pauschalierung nach Abs. 4

Rechtsverweis auf § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2: Abs. 4 macht die Pauscha-
lierung im Wege einer Verweisung davon abhängig, ob es sich um Sonderzah-
lungen des ArbG handelt, die unter den Arbeitslohntatbestand des § 19 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 Satz 2 fallen. Nach dieser – kompliziert gefassten – Vorschrift gehö-
ren zu den Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit Sonderzahlungen, die der
ArbG neben den laufenden Beiträgen und Zuwendungen an einen Pensions-
fonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung leistet. Besonders
als Sonderzahlungen hervorgehoben („insbesondere“) sind Zahlungen an eine
Pensionskasse anlässlich des Ausscheidens des ArbG aus einer nicht im Wege
der Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen Altersversorgung oder anlässlich
eines Wechsels von einer nicht im Wege der Kapitaldeckung finanzierten zu ei-
ner anderen nicht im Wege der Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen Al-
tersversorgung. Unter die StPflicht fallen danach zB Zahlungen, die ein ArbG
anlässlich des Ausscheidens, eines Wechsels oder einer Zusammenlegung umla-
gefinanzierter Versorgungssysteme (zB Zusatzversorgungskasse) zu leisten hat
(BMF v. 31.3.2010, BStBl. I 2010, 270 – Tz. 259).

§ 40b Anm. 70–71 E. Abs. 4: Pauschalierungspflicht bei Sonderzahl.
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Nicht pauschalierungspflichtige Sonderzahlungen: Nicht zu den Einkünf-
ten aus nichtselbständiger Tätigkeit gehören Zahlungen zur Erfüllung der Solva-
bilitätsvorschriften nach §§ 53c, 114 VVG und Zahlungen des ArbG in der Ren-
tenbezugszeit nach § 112 Abs. 1a VVG oder Sanierungsgelder. Sanierungsgelder
sind Sonderzahlungen des ArbG an eine Pensionskasse anlässlich der System-
umstellung einer nicht im Wege der Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen
Altersversorgung auf der Finanzierungs- oder Leistungsseite, die der Finanzie-
rung der zum Zeitpunkt der Umstellung bestehenden Versorgungsverpflichtun-
gen oder Versorgungsanwartschaften dienen. Steuerfrei und damit begünstigt
sind zB Zahlungen, die zur Deckung des finanziellen Fehlbedarfs bei der VBL
und anderen Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes geleistet
werden. Der Fehlbedarf ist Folge der Aufgabe des bisherigen Versorgungssys-
tems zugunsten eines Betriebsrentensystems.

III. Rechtsfolgen der Pauschalierung nach Abs. 4

Kein Pauschalierungswahlrecht des Arbeitgebers („ist“): Abweichend von
den Fallgestaltungen der Abs. 1 und 3 steht dem ArbG kein Pauschalierungs-
wahlrecht zu. Sind die Tatbestandsvoraussetzungen des Abs. 4 erfüllt, ist der
ArbG zur Pauschalierung und wegen der Verweisung in Abs. 5 Satz 1 zur Über-
nahme der pauschalen LSt verpflichtet. Damit entsteht die pauschale LSt origi-
när in der Person des ArbG und es entsteht in diesem Pauschalierungsfall die in
der früheren Rspr. des BFH allg. für die LStPauschalierung angenommene „Un-
ternehmenssteuer eigener Art“ (vgl. BFH v. 5.11.1982 – VI R 219/80, BStBl. II
1983, 91). Eine Inanspruchnahme des ArbN durch das FA ist ausgeschlossen.
Ebenso wenig kann der ArbN der Pauschalierung widersprechen.
Anmeldung und Abführung der pauschalen LSt: Der ArbG hat die pauscha-
le LSt anzumelden und zum Fälligkeitszeitpunkt an das FA abzuführen.
Die originäre Belastung des ArbG mit der pauschalen LSt geht über die an-
sonsten im LStAbzugsverfahren typische Indienstnahme des ArbG für die Steu-
ererhebung hinaus. Als Steuerschuldner der Pflichtpauschalierung entsteht eine
zusätzliche Steuerlast, derer sich der ArbG nur durch eine zivilrechtl. Überwäl-
zung auf den ArbN entledigen kann. Es stellt sich die Frage, ob sich die Pau-
schalierungspflicht noch innerhalb des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers
hält. Dies ist weniger eine Frage der Gleichmäßigkeit der Steuererhebung (so
aber BTDrucks. 16/2712), weil der Kreis der ArbG zweifelsohne gleichmäßig
belastet wird, als des Belastungsgrundes für den Steuereingriff. Ein sachgerech-
ter Anknüpfungspunkt kann allenfalls darin gesehen werden, dass die Sonder-
zahlung auf Initiative des ArbG geleistet wird und er damit selbst die Ursache
für die Belastung setzt. Zudem – worauf in der Gesetzesbegründung
(BTDrucks. 16/2712) zutreffend hingewiesen wird – entstehen keine neuen zu-
sätzlichen Ansprüche der ArbN. Letztlich dürfte der Steuereingriff beim ArbN
also zulässig sein. Bedenken ergeben sich aber hinsichtlich der KiSt als Zu-
schlagsteuer (s. Anm. 77).
Überwälzung auf den Arbeitnehmer: Ausweislich der Gesetzesbegründung
ist die Überwälzung der Steuerlast auch im Fall der Pflichtpauschalierung mög-
lich. Gerechtfertigt wird dies mit dem Umstand, dass die Überwälzungsverein-
barung arbeitsrechtl. Natur sei und damit keine belastende Folge der gesetzlich
vorgeschriebenen Pauschalierung ist. Zudem sei wegen der dann erforderlichen
individuellen Zurechnung und des damit verbundenen Arbeitsaufwands in der
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Praxis kaum mit einer größeren Zahl von Überwälzungen zu rechnen. Der Hin-
weis auf die zivilrechtl. Grundlage der Überwälzung ist uE grds. auch für die
Pflichtpauschalierung tragfähig, da die wirtschaftliche Belastung nicht auf einem
hoheitlichen Eingriff beruht und zwischen den Beteiligten des Arbeitsvertrags
die Berücksichtigung strechtl. Belastungen ohne Bedeutung ist. Im Einzelfall
kann die Überwälzung dazu führen, dass es bei ArbN, die über das Jahr mit ih-
ren Einkünften den Grundfreibetrag nicht erreichen oder deren Steuersatz den
Pauschsteuersatz unterschreitet, zu einer wirtschaftlichen Belastung mit einer
Steuer kommt, die bei einer Individualbesteuerung nicht anfiele (Eisgruber in
Kirchhof XI. § 40b Rn. 13).
Gesetzlich bestimmter Steuersatz: Der Steuersatz ist auf 15 % gesetzlich fest-
geschrieben. Bemessungsgrundlage ist die Sonderzahlung, und zwar ungeachtet
ihrer Höhe. Eine Pauschalierungsgrenze ist nicht vorgesehen.
Fehlgeschlagene Pauschalierung: Sind die Tatbestandsvoraussetzungen der
Pauschalierung nach Abs. 4 nicht erfüllt, geht also der ArbG irrtümlich von ei-
ner Pflichtpauschalierung aus, kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1 eine
Pauschalversteuerung mit dem Pauschsteuersatz von 20 % oder eine Individual-
versteuerung erfolgen. Gegebenenfalls kommt auch eine Pauschalierung nach
§ 40 Abs. 1 Nr. 2 in Betracht (s. Anm. 6).

Einstweilen frei.

F. Erläuterungen zu Abs. 5:
Folgen der Pauschalierung

I. Anwendung des § 40 Abs. 3 (Abs. 5 Satz 1)

Abs. 5 Satz 1 ordnet die Anwendung des § 40 Abs. 3 als Grundnorm der
Rechtsfolgen der LStPauschalierung an.
Rechtsfolgenverweisung: Wegen der Rechtsfolgen der Pauschalierung ver-
weist Abs. 5 auf § 40 Abs. 3. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Rechts-
folgen aller Pauschalierungsfälle übereinstimmen. Ausführlich zu den Rechtsfol-
gen s. § 40 Anm. 50 ff.
Erhebung pauschaler Lohnkirchensteuer: Der ArbG ist verpflichtet, neben
der pauschalen LSt auch die darauf entfallende KiSt zu erheben (Einzelheiten s.
§ 40 Anm. 63).
Es ist allerdings zweifelhaft, ob dies auch für die Pflichtpauschalierung nach
Abs. 4 gilt, denn hier fehlt wegen des objektsteuerartigen Charakters dieses Pau-
schalierungstatbestands jeglicher Bezug zu einer Religionszugehörigkeit der
ArbN. Es erscheint problematisch, die Regelungen, die den Unsicherheiten des
Pauschalierungsverfahrens über die Religionszugehörigkeit der ArbN durch ei-
nen Abschlag vom Hebesatz Rechnung tragen sollen, zu übertragen. Mangels
der Anknüpfung an eine subjektive KiStPflicht scheidet damit uE eine KiSt-
Erhebung in den Pauschalierungsfällen des Abs. 4 aus (glA Wierschem in B/B,
§ 40b Rn. 217).
Erhebung des Solidaritätszuschlags: Siehe Anm. 14.

§ 40b Anm. 72–77 F. Abs. 5: Folgen der Pauschalierung
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II. Ausschluss der Anwendung des § 40 Abs. 1 Nr. 1
(Abs. 5 Satz 2)

Nach Abs. 5 Satz 2 ist die Anwendung des § 40 Abs. 1 Nr. 1 auf Bezüge iSd.
Abs. 1, 3 und 4 ausgeschlossen. Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung,
dass es sich bei den Zukunftssicherungsleistungen materiell um sonstige Bezüge
handelt. Das zwischen einer Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
der Pauschalierung nach § 40b bestehende Konkurrenzverhältnis wird durch
Abs. 5 Satz 2 zugunsten der Pauschalierung nach § 40b gelöst.
Umfang der Sperrwirkung: Abs. 5 Satz 2 macht den Eintritt der Sperrwirkung
davon abhängig, dass es sich um Bezüge iSd. Abs. 1, 3 und 4 handelt. Daraus
folgt zum einen, dass der ArbG auch dann nicht zwischen den beiden Pauscha-
lierungsmöglichkeiten wählen kann, wenn sich bei Anwendung des § 40 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 ein niedrigerer StSatz als der gesetzliche Pauschsteuersatz ergäbe.
Für die Pauschalierungsfälle des Abs. 4 ist die Verweisung entbehrlich, da der
ArbG bei Vorliegen der Pauschalierungsvoraussetzungen bereits durch die ge-
setzliche Regelung nur von dieser Pauschalierung Gebrauch machen muss.
Da die Sperrwirkung nicht auf pauschalierungsfähige Bezüge beschr. ist, son-
dern nur auf die Art der Bezüge abstellt, erfasst sie auch diejenigen Zuwendun-
gen, die wegen Überschreitens der Höchstbeträge der Abs. 2 oder 3 von der
Pauschalierung ausgeschlossen sind. Sind hingegen die Pauschalierungsvoraus-
setzungen schon dem Grunde nach nicht erfüllt, weil zB die Leistungen iSd.
Abs. 1 nicht im Rahmen eines ersten Dienstverhältnisses erbracht worden sind,
greift die Sperrwirkung nicht. Diese Zuwendungen können unter den Vorausset-
zungen des § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 pauschal versteuert werden (glA Trzaskalik
in KSM, § 40b Rn. E 2; aA Heger in Blümich, § 40b Rn. 4;).
Kein Ausschluss der Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: Abs. 5
Satz 2 beschr. die Sperrwirkung ausdrückl. auf die Fälle des § 40 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1. Deshalb bleibt die Pauschalierungsmöglichkeit nach § 40 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 auch für die in § 40b genannten Zukunftssicherungsleistungen anwendbar
(s. Anm. 6).

II. Ausschluss d. Anwend. d. § 40 Abs. 1 Nr. 1 (S. 2) Anm. 78 § 40b
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